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Datenbrillen, Drohnen, intelligente Kleidung – vor 
Kurzem gehörten diese Gegenstände noch zum In- 
ventar von Science-Fiction-Filmen. Heute sind sie in 
 unserer Lebens- und Arbeitswelt angekommen, aller-
dings ist ihr Gebrauch noch nicht selbstverständlich.  
Das gilt für viele Bereiche der sogenannten Arbeitswelt 
4.0: Chancen und Gefahren werden gerade  erst er-
forscht und abgewogen.

Ein Beispiel für die positiven Effekte neuer Technik 
ist der Einsatz von Drohnen im Bau- oder Dach- 
deckerhandwerk. Beschäftigte werden von gefähr-
lichen Arbeiten entlastet, ihre Tätigkeit wird siche-
rer. Nicht zuletzt auch Menschen mit Behinderung 
können von solchen technischen Verbesserungen 
im Arbeitsprozess profitieren. Ein weiteres Beispiel sind Daten brillen. Sie vermitteln 
wichtige Zusatzinformationen während der Arbeit. Gleichzeitig birgt die digitale 
Technik aber auch die Gefahr einer lückenlosen Überwachung des Einzelnen. Das 

Internet schafft mit dem Crowdworking zudem völlig neue  
Arbeitsformen. Sie eröffnen Chancen und schaffen neue Be-
rufsbilder. Es könnte aber ebenso bedeuten, dass künftig viele 
Menschen für wenig Geld ohne soziale Sicherheit  arbeiten.

Wir stehen an einer Schwelle. Unsere Aufgabe ist es, heute die  
Weichen so zu stellen, dass Arbeitsschutz und soziale Sicher- 
heit auch unter den Bedingungen einer digitalisierten Arbeits-
welt nicht ausgehebelt werden. Die gesetzliche Unfallversiche-

rung hat sich für die anstehenden Veränderungen bereits eine gute Wissensbasis  
erarbeitet. Entsprechende Publikationen zeigen, wo wir die Arbeitsschutztrends der 
Zukunft sehen. Diese zu identifizieren, ist wichtig. Nur so können wir frühzeitig auf 
mögliche „negative Begleiterscheinungen“ neuer Arbeitsformen hinweisen und Alter-
nativen vorschlagen.

Das kann in einer global vernetzten Wirtschaft allerdings nur gelingen, wenn wir auch 
über den nationalen Tellerrand hinausblicken. Ziel muss es sein, international für ein 
gemeinsames Verständnis von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu werben. 

Mit den besten Grüßen
Ihr

 
Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

„Die Weichen müssen 
so gestellt werden, dass 
Arbeitsschutz und soziale 
Sicherheit in einer digi- 
talisierten Arbeitswelt 
nicht ausgehebelt werden.“

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Partnerkliniken des Traumanetzwerkes 
Sachsen-Anhalt Süd in das Bergmannst-
rost zur Weiterbehandlung verlegt. Mit  

50 Prozent stellten Verkehrsunfälle die 
häufigste Unfallursache dar, gefolgt von 
Stürzen aus großer Höhe mit 27 Prozent.

Rund hundert Vertreter von Kita-Einrich-
tungen, die der Verein „Bewegungskita 
Rheinland-Pfalz“ mit dem Qualitätssiegel 
ausgezeichnet hat, trafen sich bei der Un-
fallkasse Rheinland-Pfalz (UK RLP) in An-

dernach. Klaudia Engels, stellvertretende 
Geschäftsführerin der Unfallkasse, würdig-
te die Anstrengungen der Kita- Leitungen, 
der Erzieherinnen und Erzie her und lud 
zum  Er fahrungsdialog ein. Der Verein 

Qualitätssiegel „Bewegungskita Rheinland-Pfalz“
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Die detaillierten Anforderungen 
sowie das pädagogische Konzept 
findet man unter:  
www.bewegungskita-rlp.de 

„Bewe gungskita Rheinland-Pfalz“ unter-
stützt,  berät und begleitet interessierte Ki-
tas kostenfrei auf dem Weg zu mehr Bewe-
gung und zur Zertifizierung. Hinter dem 
Zertifikat steht ein anerkann tes Konzept 
der Bildungs- und Gesundheitsförde rung 
durch Bewegung. Grundlage für dieses 
Siegel ist die  Erfüllung aller Qualitätskri-
terien. „105 anerkannte Bewegungskitas 
gibt es in Rheinland-Pfalz, Tendenz stei-
gend. Das Qualitätssiegel ist jeweils für 
vier Jahre gültig, danach muss es verlän-
gert werden“, informierte Janka Heller, 
Vorsitzende „Bewegungskita Rheinland-
Pfalz e. V.“. „Die Kitas, die wir einmal im 
Bewegungsboot haben, bleiben dabei und 
entwickeln den eingeschlagenen Weg 
ständig weiter“, ergänzte Jörids Gluch von 
der Unfallkasse, die sich als Vorstands-
mitglied im Verein engagiert. 

Lebensrettende Notfallversorgung im Traumazentrum Bergmannstrost    
Trotz überdurchschnittlich hoher Verlet-
zungsschwere seiner Patienten und Patien-
tinnen verzeichnet das BG Klinikum Berg-
mannstrost Halle im bundesweiten Ver- 
gleich eine höhere Überlebensrate. Das 
geht aus dem aktuellen Traumaregister der 
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 
(DGU) hervor, an dem sich deutschland-
weit 615 Traumazentren beteiligt haben. 
„Das Ergebnis bestätigt unser Konzept der 
konsequenten interdisziplinären Notfallbe-
handlung von Schwerstverletzten und 
spiegelt unsere langjährige Erfahrung als 
Unfallkrankenhaus wider“, erklärt Prof.  
Dr. Dr. Gunther Hofmann, Leiter des Trau-
mazentrums und Ärztlicher Direktor des  
Bergmannstrosts. 

2015 wurden im Bergmannstrost insge-
samt 101 schwer und mehrfach (polytrau-
matisierte) Verletzte versorgt. Sie wurden 
zum einen direkt von der Unfallstelle in 
das Bergmannstrost eingeliefert (primär 
versorgt) oder nach der Erstversorgung in 
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Große Freude bei den Azubis des Bauun-
ternehmens August Mainka GmbH & Co. 
aus Lingen (Ems): Sie holten mit ihrem 
Projekt zur „Leitersicherung“ den ersten 
Platz beim Deutschen Jugend-Arbeits-
schutz-Preis (JAZ) 2016. Ziel des Projektes 
ist es, die Arbeitssicherheit durch die si-
chere Befestigung von Leitern an einem 
Normverbau zu verbessern. Die Gewinner 
des 2. und 3. Platzes beim JAZ konnten 

sich gleich doppelt freuen. Sie erhielten 
für ihre Ideen auch jeweils eine Auszeich-
nung der Berufsgenossenschaft Holz und 
Metall (BGHM). Drei Auszubildende des 
Unternehmens Thyssenkrupp Rothe Erde 
GmbH in Lippstadt entwickelten eine voll-
automatische Entgratungsmaschine. „Die 
unfallträchtige Handarbeit ist Vergangen-
heit. Das Entgraten ist jetzt sicher und 
geht viel schneller“, beschreibt Jonas Lod-

denkemper, einer der Erfinder, den Fort-
schritt. Das überzeugte die Jury des JAZ 
und die Berufsgenossenschaft. Sie verlieh 
den Jugendlichen den BGHM-Sicherheits-
preis. Dazu Bernhard Wagner, Vorsitzen-
der der Vertreterversammlung der BGHM: 
„Sich erst gar nicht einer Gefahr ausset-
zen zu müssen, ist die wirksamste Maß-
nahme, Arbeitsunfälle zu verhindern.“ 

Den dritten Platz beim Deutschen Jugend-
Arbeitsschutz-Preis holten vier Auszubil-
dende der Wabco GmbH aus Hannover. 
Unter dem Titel „Don’t be a smom-
bie“ konzipierten sie eine Plakat- und In-
formationskampagne über die Gefahren 
des Handykonsums bei der Arbeit. Smom-
bie ist eine  Wortschöpfung aus Smartpho-
ne und Zombie; sie bezeichnet Personen, 
die durch das permanente Betrachten des 
eigenen Smartphones stark abgelenkt 
sind und ihre Umgebung kaum noch 
wahrnehmen. Mit diesem Verhalten öff-
nen sie Tür und Tor für mögliche Unfälle 
und Verletzungen. 

Clevere Ideen für den Arbeitsschutz – Azubis ausgezeichnet

Die Auszubildenden der Wabco GmbH erhalten den BGHM-Sicherheitspreis von Maik 
Dettlaff (BGHM-Präventionsdienstleiter Hamburg, ganz links) und Bernhard Wagner, 
Vorsitzender der Vertreterversammlung der BGHM (ganz rechts).
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Weitere Informationen zum Deutschen 
Jugend-Arbeitsschutz-Preis unter: 
www.jugendarbeitsschutzpreis.de

Beschäftigte arbeiten eine halbe Stunde mehr als vor 20 Jahren
Wie das Statistische Bundesamt mit-

teilt, hat sich die durchschnitt-
liche Wochen arbeitszeit so-

wohl  vollzeit- als auch teil- 
zeitbeschäftigter Arbeit-

nehmerinnen und Ar-
beitnehmer in den ver-
gangenen 20 Jahren 
um eine halbe Stunde 
erhöht. Für Beschäf-
tigte, die 2015 eine 
Vollzeittätigkeit inne-
hatten, waren das 40,5 

Stunden pro Woche. 

Deutlich länger arbeiten 
Selbstständige mit einer Voll-

zeittätigkeit. Sie kommen im 
Jahr 2015 auf 48,9 Stunden. Aller-

Die vollständige Auswertung der 
Entwicklung der Voll- und Teilzeit- 
beschäftigung mit vergleichenden 
Tabellen sowie weitere Informati-
onen sind auf den Internetseiten 
des Statistischen Bundesamtes zu 
finden unter:  
www.destatis.de/presseaktuell 

dings hat sich ihre Wochenarbeitszeit in 
den vergangenen zwei Dekaden um sechs 
Stunden verringert. Einen weiteren Anstieg 
im Vergleich zu 1995 verzeichnen die 
durchschnittlichen Wochenendarbeits-
stunden, die Anzahl befristeter Arbeits- 
verträge für junge Beschäftigte sowie der 
Anteil von Frauen in Führungspositionen. 

Illustration: Cicero
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Im Oktober fiel der Startschuss für die neue 
Spiele-App „Rette Murphy!“ der bundes-
weiten VBG-Zeitarbeitskampagne „Sicher-
heit zählt!“. Die Kampagne, die im März 

2016 startete, richtet sich speziell an die 
Helferinnen und Helfer in der Zeitarbeit. 
Sie sollen verstärkt auf Gefahren am Ar-
beitsplatz aufmerksam gemacht werden. 

Ziel der App ist es, die Spielfigur Murphy 
unfallfrei durch ihren Arbeitsalltag zu füh-
ren. Ein Arbeitstag besteht aus acht ver-
schiedenen Parcours. Während des Spiels 
muss man zum Beispiel einen Schutzhelm 
finden oder herunterfallendes Werkzeug, 
Stolperfallen und weitere Gefahren aus 
dem Weg räumen, um Murphy sicher ans 
Ziel zu bringen. „Bei der App steht der 
Spaßfaktor im Vordergrund. Wir wollen mit 
diesem zweiten Kampagnenschritt die Ziel-
gruppe erreichen. Die Sensibilisierung für 
Sicherheit am Arbeitsplatz ist der gewollte 
Nebeneffekt“, sagt Carsten Zölck, Präven-
tionsexperte Zeitarbeit bei der VBG.  

Sicherheit in jeder Stunde – neue App für Arbeitsschutz in der Zeitarbeit

Mehr Informationen zur Kampagne 
„Sicherheit zählt!“ unter:  
www.sicherheit-bei-zeitarbeit.de

Sicherheit von Mensch und Umwelt sind 
ihr Thema: Mit langfristigen Forschungs-
strategien begleiten die zuständigen Bun-
desbehörden – dies sind die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA), die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung (BAM), das Bun-
desinstitut für Risikobewertung (BfR),  
die Physikalisch-Technische Bundesan-
stalt (PTB) und das Umweltbundesamt  
(UBA) seit 2008 die rasch voranschrei- 
tende Entwicklung neuer Materialien.  
Im Zentrum stehen Fragen des Arbeits-, 
Verbraucher- und Umweltschutzes, die 
jetzt über die Nanomaterialien hinaus  
auf andere Werkstoffinnovationen ausge- 
weitet werden. 

An vielen Arbeitsplätzen kommen Men-
schen mit Nanomaterialien und anderen 
neuartigen Werkstoffen in Kontakt. In allen 
Stadien von Entwicklung, Produktion, Be-
arbeitung, Anwendung und Entsorgung 
muss daher ein ausreichender Schutz  
vor Gefährdungen gewährleistet sein.  
Hierzu entwickelt die BAuA im Rahmen 
der gemeinsamen Forschungsstrategie  
wissenschaftliche Grundlagen und praxis-
gerechte Lösungen. 

Die gemeinsame Forschungsstrategie ist 
Teil des vom Bundeskabinett verabschie-
deten Aktionsplans Nanotechnologie 2020 
der Bundesregierung. Im Mittelpunkt  
stehen Prüfmethoden und Konzepte zur 
Charakterisierung und Bewertung von  
Gesundheits- und Umweltrisiken, die für 
neue Materialien angepasst und erprobt 
werden müssen. Die Bundesbehörden 
möchten so Grundlagen für eine wissen-
schaftlich fundierte Politikberatung schaf-
fen. Dies betrifft insbesondere Empfehl- 

ungen an die Bundesregierung und die  
EU-Kommission zur Weiterentwicklung 
von Rechtsvorschriften zum Schutz von 
Mensch und Umwelt, die Schritt halten 
müssen mit den raschen Fortschritten in 
den Materialwissenschaften. 

Nanomaterialien anwendungssicher und umweltverträglich entwickeln

Weitere Informationen unter:  
www.baua.de/Forschungsstrategie-
Nanotechnologie
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Der Bundesverband Deutscher Berufsför-
derungswerke (BV BFW) und der Call Cen-
ter Verband Deutschland (CCV) wollen mit 
Unterstützung der Stiftung MyHandicap  
enger zusammenarbeiten. Dabei sollen 
die Qualifizierung und die Inklusion von 
Absolventen und Absolventinnen der Be-
rufsförderungswerke (BFW) in Mitglieds-
unternehmen des CCV vorangetrieben 
werden. Zudem unterstützt und berät der 
BV BFW den CCV und dessen Mitgliedsbe-
trieb bei Aufbau und Umsetzung eines Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements.

„MyHandicap ist nun schon seit über 
fünf Jahren Kooperationspartner des Ar-
beitskreises Inklusion des CCV. Dabei ha-
ben wir mehrere Mitgliedsunternehmen 
des Verbandes kennengelernt, die die 
Chancen der Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderung erkannt und vor-
bildlich umgesetzt haben. Service-Center 
können gerade für Menschen mit körper-

lichen oder Sinneseinschränkungen ein 
interessantes und attraktives Arbeitsum-
feld bieten. Daher unterstützen wir die 
Kooperation und die sich daraus erge-
benden Chancen für eine weitere Verbes-

serung der Inklusion von Menschen mit 
Behinderung im allgemeinen Arbeits-
markt“, so Robert Freumuth, Geschäfts-
führer der Stiftung MyHandicap gGmbH 
in Deutschland.

Inklusion: Callcenter und Berufsförderungswerke kooperieren 

Die Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
stellt den BGW Betriebsbarometer, den sie 
zusammen mit dem Institut für Gesund-
heits- und Sozialforschung (IGES) entwi-
ckelt hat, jetzt online zur Verfügung. Das 
Barometer eignet sich für Betriebe des Ge-
sundheitsdienstes und der Wohlfahrts-

pflege mit mehr als 50 Beschäftigten. Mit 
dem Barometer lassen sich Belastungen 
und Ressourcen im gesamten Unterneh-

Personalbefragung mit dem BGW Betriebsbarometer jetzt auch online möglich

Weitere Informationen über die Planung und Umsetzung der Befragung sowie Details 
rund um das Betriebsbarometer unter: www.bgw-online.de/betriebsbarometer

men systematisch und differenziert ermit-
teln, um davon ausgehend Maßnahmen 
zur Gesundheitsförderung zu entwickeln. 
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Der Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke (BV BFW) und der Call Center 
Verband Deutschland (CCV) kooperieren künftig.
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Mit dem BGW Betriebsbarometer lassen sich Betriebsklima und Gesundheit systematisch messen.
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Beschäftigte mit hohen betrieblichen Fle-
xibilitätsanforderungen schätzen ihr ge-
sundheitliches Befinden tendenziell 
schlechter ein und sind unzufriedener  
mit ihrer  Work-Life-Balance als andere 
Beschäftigte. Das ergab der Arbeitszeit-
report 2016 der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA).  
Zwar geben immerhin 80 Prozent der Be-
schäftigten an, in der Regel wochentags 

zwischen 7 und 19 Uhr zu arbeiten. Aller-
dings berichten 43 Prozent der Beschäf-
tigten, mindestens einmal monatlich 
auch am Wochenende zu arbeiten. Über 
regelmäßige Rufbereitschaft sind 8 Pro-
zent auch außerhalb ihrer Arbeitszeit an 
ihre Arbeit gebunden. 22 Prozent geben  
zudem an, dass ihr Arbeitsumfeld erwar-
tet, dass sie im Privatleben für dienstliche 
Belange erreichbar sind. 

Zahl des Monats: 43 %

Mehr Informationen unter:  
www.baua.de/Arbeitszeitreport-
Deutschland

Zwei Jahre wurde in der VBG Safety League 
um die beste Präventionsarbeit gerungen. 
Jetzt ist die Fußball-Liga für Sicherheit und 
Gesundheit nach der vierten Saison zu En-
de gegangen, und die drei Hauptgewinner 
unter den teilnehmenden Mannschaften 
wurden ausgelost. Der Herforder Sportver-
ein darf sich doppelt freuen: Denn mit den 

Mannschaften U23 und U17 zählen gleich 
zwei Teams des Vereins zu den Hauptge-
winnern. Ebenfalls erfolgreich hat die Her-
renmannschaft des FC Eintracht Nor-
derstedt. Die drei Fußballteams dürfen 
zwischen einer Trainingslagerreise, einer 
professionellen Leistungsdiagnostik und 
einer Trainingsausrüstung im Wert von  

jeweils 10.000 Euro wählen. „Ich freue 
mich, dass gleich zwei Mannschaften des 
Herforder SV gewonnen haben“, sagt Da-
niel Hollensteiner, der zum Zeitpunkt der 
Kampagne Trainer der beiden Mannschaf-
ten war. Auch Reenald Koch, Präsident des 
FC Eintracht Norderstedt, ist begeistert: 
„Verletzungen sind nicht nur für den ein-
zelnen Spieler ein Problem, sondern belas-
ten die ganze Mannschaft. Wir investieren 
das Geld natürlich weiter in Prävention.“

Die VBG Safety League ist Bestandteil der 
VBG-Präventionskampagne „Sei kein 
Dummy“, die nun endet. Zwei Jahre lang 
suchte die VBG die smartesten Fußball-
mannschaften Deutschlands, die sich be-
sonders für die Prävention von Verletz-
ungen im Fußball eingesetzt haben. In 
jeder Saison der VBG Safety League er-
füllten die teilnehmenden Mannschaften 
verschiedene Aufgaben und zeigten so, 
dass sie den Präventionsgedanken im täg-
lichen Trainings- und Spielbetrieb in die 
Praxis umsetzen.

Doppeltes Glück für den Herforder SV

Als einzige deutsche Klinik beteiligt sich 
das BG Klinikum Bergmannstrost Halle  
am europaweiten Forschungsprojekt „Res- 
pine“. Das Projekt widmet sich der zellba-
sierten Therapie degenerativer Bandschei-
benerkrankungen. „Ziel ist eine deutliche 
Schmerzreduktion bei den Patienten, mit 
sogenannten monosegmentalen Dege- 
nerationen an der Wirbelsäule“, erklärt 
Prof. h. c. Dr. Hans Jörg Meisel, Direktor der 
Klinik für Neurochirurgie und Leiter des 
Neurozentrums am Bergmannstrost. Der 

altersbedingte Verschleiß einzelner Wirbel- 
körper und der Bandscheibe kann bei den 
Betroffenen erhebliche Schmerzen verur-
sachen. „Mit der Zelltransplantation von 
Spenderzellen haben wir jetzt die Möglich-
keit direkt die Ursache zu behandeln“, so 
Meisel. Neben dem halleschen Unfallklini-
kum beteiligen sich sechs weitere Kliniken 
und zwei Forschungseinrichtungen in Spa-
nien, Frankreich und Italien an dem Pro-
jekt, das die Europäische Union (EU) für 
dreieinhalb Jahre mit 5,6 Millionen Euro 

fördert. Meisel und sein Team engagieren 
sich bereits seit vielen Jahren in der For-
schung zur regenerativen Bandscheiben-
behandlung. „Die Teilnahme an dem EU 
Projekt ist für uns ein weiterer großer 
Schritt in unserer Arbeit. Eine erste Pilot-
studie hat vielversprechende Ergebnisse 
gezeigt. Nun soll in den nächsten Jahren 
die Wirksamkeit der neuen Therapie syste-
matisch geprüft werden.“ 

Bergmannstrost beteiligt an europäischem Forschungsprojekt

Ill
us

tr
at

io
n:

 C
ic

er
o

DGUV Forum 11/2016

Fo
to

: V
BG

/O
ra

ng
e 

Cu
be



Nachrichten aus Brüssel

9

Nach wie vor stehen das transatlanti-
sche Freihandels- und Investitions-
schutzabkommen zwischen der EU und 
den Vereinigten Staaten von Amerika 
(TTIP) sowie das kanadisch-europäische 
Freihandelsabkommen (CETA) im Mit-
telpunkt der Diskussionen auf europäi-
scher Ebene. 

Deutlich weniger Beachtung findet wei-
terhin TiSA, ein Abkommen zur Libera-
lisierung des Dienstleistungshandels, 
welches aktuell zwischen den USA, der 
EU und 21 weiteren Staaten verhandelt 
wird. Im Windschatten der beiden Vor-
bilder TTIP und CETA wurde es in den 
vergangenen Jahren ohne große Protes-

te verhandelt. Ebenso geräuschlos geht 
es jetzt auf die Zielgerade. Die Vertrags-
partner und Vertragspartnerinnen ha-
ben kürzlich ihre politische Verpflich-
tung erklärt, die Verhandlungen bis 
Ende des Jahres zu beenden. Inwieweit 
die sozialen Sicherungssysteme von 
Regelungen zum Freihandel betroffen 
sein können, ist bereits in Bezug auf 
TTIP und CETA deutlich geworden. Mit 
Blick auf den Dienstleistungsbereich 
gilt hier dasselbe für TiSA. 

Es wären eine Reihe von Sektoren und 
Lebensbereichen der Bürgerinnen und 
Bürger betroffen. Da die gesetzliche 
Unfallversicherung zahlreiche Dienst-

leistungen erbringt – soziale, medizini-
sche sowie Finanzdienstleistungen – 
hat die DGUV mit den Spitzenorganisa- 
tionen der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung die Verhandlun-
gen aufmerksam beobachtet und in Ge-
sprächen versucht, auf Verbesserungen 
hinzuwirken. Denn internationale Ab-
kommen dürfen weder die Kompetenz 
der Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung 
der sozialen Sicherungssysteme infrage 
stellen noch dazu führen, dass die Qua-
lität von so zialen und Gesundheits-
dienstleistungen leidet. 

Es bleibt abzuwarten, wie der Vertrags-
text am Ende aussieht.

Freihandelsabkommen im Windschatten

Die europäische Repräsentanz der So- 
zialversicherung setzt sich seit 1993  
erfolgreich für die Belange der Spitzen-
organisationen der Deutschen Sozial-
versicherung in Brüssel ein. Mit dem  
Voranschreiten der Europäischen Integ-
ration haben die Sozialversicherungen 
einen größeren ökonomischen, rechtli-
chen und strategischen Bezugsrahmen 
erhalten. Deswegen informiert die Brüs-
seler Repräsentanz frühzeitig über die 
europäischen Prozesse und begleitet  
das politische Geschehen direkt vor Ort. 
Um die Arbeit der europäischen Reprä-
sentanz sichtbarer zu machen, wurde die 
Europakommunikation nun professio-
neller und attraktiver aufgestellt. Die 
neue Website informiert über Aktivitäten 
und aktuelle Entwicklungen in der Euro-
päischen Union, die das Thema soziale 
Sicherheit berühren. Zugleich präsentiert 
sich die Europavertretung mit einem 
neuen Logo, das für die feste Veranke-
rung der Deutschen Sozialversicherung 
innerhalb Europas steht. Darüber hinaus 

wird das Nachrichtenmagazin „EURE-
PORT social“ in den kommenden Wo-
chen durch neue Medien ersetzt. So wird 
es zukünftig den regelmäßigen Themen-
letter „ED“ geben, der aktuelle Entwick-
lungen intensiver behandelt. Die bishe-
rige Leserschaft des „EUREPORT social“ 
kann darüber hinaus einen Newsletter 
abonnieren. 

Die Europavertretung wird von den Spit-
zenverbänden der deutschen gesetz- 
lichen Renten-, Kranken-, Pflege- und 
Unfallversicherung getragen.

Europavertretung der Deutschen Sozialversicherung startet in neuem Look

Weitere Informationen unter: 
www.dsv-europa.de

!

Weitere Informationen: ilka.woelfle@dsv-europa.de
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Website der Europavertretung der Deutschen Sozialversicherung: neue Seite, neuer Look.
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Herr Dr. Eichendorf, alle Welt spricht 
von Arbeiten 4.0 und Industrie 4.0. 
Sind das auch relevante Themen  
für die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung?
Natürlich! Von der zunehmenden Digitali-
sierung der Arbeitswelt ist auch das System 
der deutschen Sozialversicherung betrof-
fen. Der Schutz von sensiblen personenbe-
zogenen Daten ist ein Aspekt, die Auswir-
kungen auf die gesamte Arbeitswelt ein 
anderer. In der DGUV haben wir in den letz-
ten drei Jahren die ursprüngliche Thematik 
Industrie 4.0 ergänzt um Bereiche, die mit 
dem Grünbuch und dem im November 2016 
folgenden Weißbuch unter dem Begriff  
„Arbeiten 4.0“ diskutiert werden. Arbeiten 
4.0 hat aber eine weitaus größere Dimensi-
on. Sie erfasst nicht nur die Industrie, son-
dern alle Bereiche der Arbeitswelt.

Welche neuen Herausforderungen  
für die Sicherheit und Gesundheit  
bei der Arbeit ergeben sich denn im 
Hinblick auf Arbeiten 4.0?
Neben den Forschungsinstituten der DGUV 
hat sich insbesondere das Sachgebiet 
„Neue Formen der Arbeit“ des Fachbe-
reichs „Organisation des Arbeitsschutzes“ 
intensiv mit dem Thema beschäftigt. Der 
Zwischenstand der Arbeiten wurde in ei-
nem vielfach beachteten Initiativpapier 
„Neue Formen der Arbeit  – Neue Formen 
der Prävention“ veröffentlicht. 

Als wesentliche Kennzeichen der Entwick-
lung wurden die neuen Technologien, eine 
neue räumliche und zeitliche  Flexibili- 
sierung der Arbeit, neue Anforderungen  
an Führung sowie eine neue Vielfalt der 
Beschäftigungsformen identifiziert. Das  

Initiativpapier enthält bereits ganz konkret 
formulierte Konsequenzen für die Präven-
tion. Auf Basis dieser Ergebnisse und einer 
Bestandsaufnahme aktueller Aktivitäten 
der Unfallversicherungsträger werden der-
zeit ergänzend spezifische Handlungsemp-
fehlungen erstellt. Darüber hinaus überle-
gen wir, wie wir  Sicherheit und Gesundheit 
für alle  Erwerbstätigen auch in neuartig 
entstehenden Beschäftigungsformen wie 
Crow dworking oder über Plattformen ver-
mittelte Auftragsverhältnisse gewährleis-
ten können. 

Wo sehen Sie den Präventionsbedarf 
von morgen?
Erfolgreiche Prävention braucht stets den 
Blick in die Zukunft, um handlungsfähig 
zu sein. Wir können nicht abwarten, bis 
neue Risiken zu Arbeitsunfällen oder Be-

Herausforderungen für die
gesetzliche Unfallversicherung
Interview mit Dr. Walter Eichendorf, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der DGUV
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Arbeiten 4.0

Für Dr. Walter Eichendorf muss erfolgreiche Prävention immer auch in die Zukunft blicken.
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rufskrankheiten führen. Unser Risikoob-
servatorium ist so angelegt, dass die Prä-
ventionsmaßnahme am Arbeitsplatz 
präsent ist, bevor die Gefährdung dort an-
kommt. Es hat zum Beispiel gerade in einer 
groß angelegten Befragung von knapp 400 
Aufsichtspersonen der gesetzlichen Unfall-
versicherung und etwa 800 betrieblichen 
Fachkräften für Arbeitssicherheit eruiert, 
welche Entwicklungen in der Arbeitswelt 
für die zukünftige Prävention eine beson-
dere Rolle spielen. Es hat dabei drei priori-
täre Aktionsbereiche ausgemacht: Vernet-
zung, Erreichbarkeit und Kontrolle durch 
Digitalisierung, eng verknüpft mit zuneh-
mender Arbeitsverdichtung und Verant-
wortungsausweitung, aber auch mit dem 
Problem alternder Belegschaften. 

Welche weiteren Aufgaben kommen 
nun auf die gesetzliche Unfallver- 
sicherung zu? 
Mit den Grundlagenpapieren und For-
schungsarbeiten zu Arbeiten 4.0 haben 
wir eine gute Wissens- und Handlungs-
basis geschaffen. Jetzt gilt es, aus den Er-
kenntnissen weitere konkrete Präventi-
onsleistungen abzuleiten. Intern fallen 
damit vielfältige Hausaufgaben an: So-
wohl die Unfallversicherungsträger als 
auch die DGUV mit ihren Forschungs- 
instituten, Fachbereichen und weiteren 
Präventionsfachgremien müssen einen 
trägerübergreifenden Handlungsbedarf 
sowie Aktivitäten für konkrete Präventi-
onsleistungen identifizieren. Darüber 
müssen wir dann in Dialog treten. 

Es stellen sich vielfältige Fragen: Welche 
neuen Forschungsprojekte müssen wir 
anstoßen? Wie und zu welchen Inhalten 
müssen wir unser Präventionspersonal 
einschließlich der Aufsichtspersonen 
qualifizieren? Gibt es Auswirkungen auf 
das Regelwerk, und wenn ja, welche? Wel-
che Handlungsempfehlungen benötigen 
wir? Schließlich und endlich ist entschei-
dend, dass wir Unternehmen und Be-
schäftigen möglichst schnell mit passge-
nauen und auf der aktuellen Entwicklung 
in der Arbeitswelt basierenden Präventi-
onsleistungen qualifiziert beraten und  
unterstützen können. 

Welche Auswirkungen hat die Digita- 
lisierung auf die Sicherheit von  
Systemen und Produktionsprozessen?
Neue Technologien können dazu beitra-
gen, Arbeit wettbewerbsfähiger zu ma-
chen und dabei gleichzeitig sicherer und 
gesünder. Wir sind dabei besonders gefor-
dert, negative „Begleiterscheinungen“ 
frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden 
beziehungsweise zu minimieren. Die ge-
setzliche Unfallversicherung setzt sich 
seit langem mit ihren Forschungsinstitu-
ten und Prüfstellen für die funktionale Si-
cherheit von Systemen und Automati- 
sierungstechnik ein. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist die mittlerweile gefahrlose An-
wendung von kollaborierenden Robotern, 
die in direktem Kontakt mit Menschen ar-
beiten. Hier haben wir mit der Definition 
von technologischen, medizinischen, bio-
mechanischen und arbeitsorganisatori-
schen Anforderungen die entsprechenden 
Voraussetzungen dafür geschaffen. Das 
gilt natürlich auch für viele andere The-
men im Kontext von Industrie 4.0. Sowohl 
Datenbrillen und sogenannte Cyber-Physi-
sche Systeme, die Software-Komponenten 
mit mechanischen und elektronischen Tei-
len über ein Datennetz verknüpfen, als 
auch die Auswirkungen mobiler IT-Arbeit 
und additiver Verfahren wie 3D-Drucker 
sind Entwicklungen, die wir hinsichtlich 
ihres Sicherheits- und Gesundheitsaspek-
tes, aber auch in Bezug auf ihre Eignung 
für Anwendungen im Arbeitsschutz testen. 

Arbeiten 4.0 und Industrie 4.0 sind  
globale Entwicklungen. Was heißt  
das für die Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit weltweit?
Ja, hier sind wir nicht nur im Kreis des 
deutschen Arbeitsschutzes oder der EU-
Staaten gefordert, sondern wir müssen 
weltweit kooperieren. Im Zeitalter von Ar-
beiten 4.0 wird es immer wichtiger, dass 
wir uns international auf ein gemeinsa-
mes Verständnis von Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit sowie auf eine 
globale Präventionskultur verständigen. 
Der nächste Weltkongress für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit in Singa-
pur greift genau diese Themen auf. Pre-
mierminister Lee hat dort die Umsetzung 

der Vision Zero – einer Arbeitswelt ohne 
tödliche oder schwere Unfälle oder Er-
krankungen – verkündet und dabei ehr-
geizige Ziele für die Entwicklung der Ar-
beitsunfallhäufigkeiten genannt. 

Mit der Internationalen Vereinigung für 
Soziale Sicherheit (IVSS) sowie mit der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
und anderen internationalen Organisati-
onen sind wir im Dialog mit vielen Staa-
ten, um auch Arbeiten 4.0 sicher und ge-
sund zu gestalten. 

Welchen Beitrag kann die neue  
Präventionskampagne leisten?
Die im Zuge der Digitalisierung entstehen-
den neuen flexiblen Arbeitsformen sowie 
die räumliche und zeitliche Flexibilisie-
rung von Arbeit erfordern zukünftig mehr 
Selbstverantwortung der Beschäftigten 
für ihre eigene Sicherheit und Gesund-
heit. In diesem Zuge werden sich auch die 
Arbeitsorganisation und Führungskultur 
in vielen Unternehmen und Einrichtun-
gen ändern. 

Die Förderung einer Präventionskultur, 
die Sicherheit und Gesundheit als Werte 
für alle Menschen, für jede Organisation 
sowie für die Gesellschaft thematisiert 
und in das Denken und Handeln aller in-
tegriert, ist dafür zwingend. Das ist das 
Ziel der von der DGUV und ihren Mitglie-
dern beschlossenen, auf zehn Jahre ange-
legten Präventionskampagne zur Kultur 
der Prävention, die 2017 starten wird. Da 
brauchen wir einen langen Atem. Aber am 
Ende werden alle davon profitieren.  •

Vielen Dank für das Interview!

Das Interview führte Sabine Herbst, 
Stabsbereich Prävention der DGUV.

„Erfolgreiche Prävention braucht stets den Blick in die Zukunft, 
um handlungsfähig zu sein.“

Einen Überblick über die verschie-
denen Aktivitäten der gesetzlichen 
Unfallversicherung zu „Arbeiten 4.0“ 
findet man unter: 
www.dguv.de/arbeiten40
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Unter „Digitalisierung“ werden durchaus 
unterschiedliche Entwicklungen verstan-
den. Einige davon sind ursächlich durch 
digitale Technik bestimmt, andere sind 
schon unabhängig davon vorhanden und 
werden durch Digitalisierung verstärkt, 
wieder andere sind in erster Linie ideell 
mit der Digitalisierung gekoppelt. Schaut 
man, wie diese Entwicklungen zusam-
menwirken, lassen sich vor allem zwei  
typische Gefährdungen ableiten: eine  
„Re-Taylorisierung“1, die Handlungsspiel- 
räume einschränkt, und eine ‚negative 
Subjektivierung‘2, die zwar tendenziell 
Handlungsspielräume erweitert, die Be-
schäftigten aber mit der Bewältigung der 
Probleme allein lässt. Ob diese Gefähr-
dungen wirklich eintreten, hängt von den 
konkreten Einsatzformen und Arbeitsbe-
dingungen ab. Diese lassen sich in einem 
ersten Zugriff grob zu Leitlinien systema-
tisieren, die zeigen, wie sich Gefährdun-
gen vermeiden lassen.

Digitalisierung von Arbeit
Der Diskussion um die Digitalisierung von 
Arbeit hängen oftmals Veränderungen 

von Arbeit an, die nur mittelbar oder gar 
nicht in der technischen Transformation 
von analog zu digital begründet liegen. Es 
lassen sich grob folgende Phänomene un-
terscheiden:

1. Kernfelder der Digitalisierung von Ar-
beit wie Cyber-Physische Systeme, Big Da-
ta und künstliche Intelligenz (Stichworte: 
Industrie 4.0, digitaler Zwilling)

2. durch Digitalisierung verstärkte „Ent-
grenzung“ (Kratzer 2003) wie Home Of-
fice, mobile Arbeit oder Cloud Work 
(Stichwort: Arbeiten 4.0)

3. grundlegende Aspekte der Arbeitssteu-
erung wie De-Hierarchisierung, Flexibi-
lisierung von Arbeitszeit, Partizipation 
oder neue Führungskonzepte

Zu 1.) Technischer Kern der  
Digitalisierung
Unmittelbarer Kern der Digitalisierung von 
Arbeit ist die gezielte umfangreiche Pro-
duktion von Daten und deren Austausch 
und Analyse mittels vernetzter Objekte 

(das „Internet der Dinge“). Ein Leitbild ist 
das des „digitalen Zwillings“. Dahinter 
steht die Idee einer Dopplung der „analo-
gen Welt“ in der digitalen. Diese soll den 
direkten synchronisierten, raumunabhän-
gigen Zugriff „in Echtzeit“ auf möglichst 
alle analogen Prozesse ermöglichen, bei 
größtmöglicher Transparenz, um diese Pro-
zesse zu analysieren und zu optimieren. 
Das wird technisch ermöglicht durch leis-
tungsfähige Hard- und Software, die ex-
trem große Datenmengen zu verarbeiten 
und auszutauschen vermag, und die Ent-
wicklung von selbstlernenden oder intelli-
genten Systemen, die die Erfassungs- und 
Auswertungsprozesse selbstständig konti-
nuierlich optimieren. Die Datenquellen 
sind vielfältig, „intelligent“/„smart“ ver-
netzte Objekte (wie Sensoren, GPS, RFID 
Chips, Scanner, automatisierte Bild- und 
Texterkennung, Datenarmbänder oder 
-brillen und viele mehr) in der Produktion 
oder Logistik, aber auch in der Sachbear-
beitung und bei Dienstleistungen. Resultat 
sind neben neuen Geschäftsmodellen zum 
einen neue Fertigungstechnologien, die die 
produzierten Daten nutzen, wie die additi-
ve Fertigung  oder der „3D-Druck“, und 
zum an deren neue Formen der Arbeits- 
und Pro zesssteuerung – beides mit Auswir-
kungen auf die Arbeitsbedingungen.

Zu 2.) Entgrenzung
Verstärkende Wirkung hat die Digitalisie-
rung auf Phänomene, die sich aus einer 
umfassenderen räumlichen, zeitlichen 
und sozialen Entgrenzung von Arbeit 
(Kratzer 2003) ergeben: Zu nennen sind 
zum Beispiel „ortsunabhängiges Arbei-
ten“ wie Home Office und mobiles Arbei-

Die Risiken digitaler Arbeit und 
Leitlinien für eine nachhaltige Arbeits- und 
Technikgestaltung
Die Chancen und Risiken technikgetriebener Veränderungen sind immer schwerer eindeutig zu bestimmen – 
insbesondere derjenigen, die unter dem Begriff der „Digitalisierung“ zusammengefasst werden. Dieser  
Beitrag entwickelt drei Leitlinien, anhand derer sich grob unterscheiden lässt, wann die Chancen und wann  
die Risiken für die Beschäftigten überwiegen, und ergänzt diese durch praktische Lösungsansätze.

Autor

Re-Taylorisierung und Subjektivierung

Dr. Norbert Huchler
Institut für Sozialwissenschaftliche  
Forschung München (ISF) 
E-Mail: norbert.huchler@isf-muenchen.de
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ten, ebenso Cloud-Work, virtuelle Teams 
und global verteilte Arbeit, oder auch 
neue Betätigungsformen von Crowdwork 
bis zur digitalen Selbstständigkeit. Diese 
Arbeitsformen waren schon länger mög-
lich und vorhanden und sind mit einem 
komplexen Zusammenspiel von Chancen 
und Risiken verknüpft. Im Zuge des digi-
talen Wandels werden sie jedoch durch 
schnellere Kommunikation und Aus-
tausch von Datenmengen massiv beför-
dert. Zudem haben sich in diesem Bereich 
neue Geschäftsmodelle entwickelt, die 
neue Serviceleistungen und digitale In-
frastruktur bereitstellen.

Zu 3.) Betriebliche Leistungs- 
steuerung
Spätestens die Diskussionen um die Fle-
xibilisierung von Arbeitszeit („Vertrauens-
arbeitszeit“), De-Hierarchisierung, Parti-
zipation, agiles Projektmanagement und 
neue Führungskonzepte zeigen, dass  
es – unter einem ideologischen Über- 
bau – im Kern letztlich um die Frage der 
betrieblichen Leistungssteuerung geht: 
Wie können Unternehmen mit möglichst 
wenig Einsatz ein möglichst passendes 
Optimum an Arbeitsleistung von den  
Beschäftigten erhalten?

Gefährdungen
Im Zusammenwirken dieser drei Aspekte 
entstehen entsprechend typische Gefähr-
dungen der betrieblichen Arbeits- und 
Leistungssteuerung.

a) Gefahren der (Re-)Taylorisierung
Digitalisierung kann eine „Taylorisierung“ 
von Arbeitsprozessen unterstützen, da  
sie neue Möglichkeiten der Zerlegung  
und Definition von Arbeitsschritten und 
einer rigiden Kontrolle bietet. So lassen 
sich die Performancedaten an Produkti-
onsanlagen in Echtzeit überwachen und 
zum Beispiel über personalisierte An- 
meldeverfahren direkt mit den individu-
ellen Leistungsdaten koppeln. Auch über  
Datenbrillen (Augmented Reality) lassen 
sich Tätigkeiten kleinteilig beobachten 
oder gar durchgängig vorgeben. In der Lo-
gistik wird die Bearbeitung von Aufträgen 
bereits jetzt oftmals durch Sprachanwei-
sungen eines Computers detailliert vorge-
schrieben. Darüber hinaus können Daten-
armbänder mittels Bewegungsprofilen zur 
individuellen Leistungskontrolle genutzt 
werden, so zum Beispiel bei Amazon oder 
Hitachi. Auch hierzulande wird zum Bei-
spiel überlegt, inwieweit Datenarmbänder 
in der Pflege von Dokumentationsauf-

wand entlasten können. Dabei besteht die 
Gefahr, dass bislang bestehende informel-
le Spielräume nicht mehr genutzt werden 
können, um auf ungeplante Situationen 
und Probleme der zu Pflegenden einzuge-
hen. Digitalisierung kann zudem einer 
„Industrialisierung von Büroarbeit“ Vor-
schub leisten oder sogar Kernbereiche der 
„Wissensarbeit“ betreffen; hierzu gehört 
etwa die Vergabe von kleinsten Program-
mieraufgaben und Code-Segmenten, die 
erst am Ende zu einem komplexen Ganzen 
zusammengesetzt werden.

Hintergrund dieser Rationalisierungsform 
ist die Überlegung, dass es effektiver und 
kostengünstiger sei, sich auf eine zentrali-
sierte „Intelligenz“ zu verlassen. Abwei-
chungen vom definierten Prozess können 
in dieser Perspektive nur negativ sein. Aber 
so richtig es ist, dass Routinisierung auch 
entlastend wirken kann, sind auch negati-
ve Wirkungen nicht auszuschließen: Wenn 
auf das Wissen und die Handlungsspiel- ▸

Fo
to

: m
ag

el
e-

pi
ct

ur
e/

Fo
to

lia
.c

om

„Es braucht auch eine gesellschaft-
liche Diskussion über allgemeine 
Leitlinien im digitalen Wandel.“
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räume der Beschäftigten verzichtet wird, 
sehen sie unter Umständen keinen Sinn 
mehr in ihrer Arbeit, fühlen sich de-quali-
fiziert und de-motiviert. Mit der Digitalisie-
rung besteht die Gefahr, dass diese Gedan-
ken zusätzlich durch das Gefühl einer 
permanenten Leistungsüberwachung ver-
stärkt werden, was ein informelles Arbeits-
handeln verhindert: Regenerative Phasen 
in der Arbeit, sozialer Austausch als Mittel 
zur Motivation, Unterstützung und zum 
wechselseitigen Lernen, innovative und/
oder entlastende Abweichungen vom defi-
nierten Prozess werden schwieriger oder 
unmöglich.

b) Gefahren der indirekten  
Steuerung und „negativen“ Subjekti-
vierung von Arbeit
Aber auch die (vermeintliche) Ausweitung 
von Handlungsspielräumen kann dann zu 
enormen psychosozialen Belastungen füh-
ren, wenn die Mittel und Bedingungen feh-
len, um sich in ihnen dauerhaft zu bewäh-
ren. Belastungen  werden dann dauerhaft 
als negativ beanspruchend empfunden, 
wenn zwar neue Spielräume gegeben wer-
den, wie Ziele erreicht werden können, 
aber sowohl die Ziele als auch die Mittel fix 
sind, um diese zu erreichen. Lücken kön-
nen dann nur durch den Einsatz persön-
licher „Ressourcen“ gestopft werden.

Hintergrund der indirekten Steuerung 
(Moldaschl und Sauer 2000) und Subjekti-
vierung von Arbeit (Überblick in Kleemann 
2012) als Rationalisierungsform sind die 
Defizite direkter Steuerung, etwa die Unfle-
xibilität von Vorausplanung, der Wissens-
verlust durch die Abstraktion vom konkre-
ten Arbeitsprozess und De-Motivation. Es 
geht deshalb darum, die Einbringung von 
notwendigen personalen Kompetenzen zu 
sichern, wie Flexibilität, Umgang mit Un-
sicherheit und Offenheit, intrinsische Mo-
tivation, Kreativität und Empathie. Je nach 
konkreter Ausgestaltung können die ent-
sprechenden Konzepte mit erweiterten 
Handlungsräumen einhergehen, aber auch 
mit erhöhten Risiken.

Wenn erweiterte Handlungsspielräume in 
Kennzahlensteuerung, Zielvorgaben und 
Zielvereinbarungen ohne Verhandlungs-
spielräume eingebettet werden, kann ein 
indirekt vermittelter Leistungsdruck ent-
stehen. Unter dem Leitbild eigenverant-
wortlicher Arbeit wird die individuelle 
Performanz an die Erfolgskriterien des 

Unternehmens beziehungsweise an die 
Bewährung im Markt gebunden und wer-
den unternehmerische Risiken auf die 
Subjekte übertragen („Vermarktlichung“, 
Moldaschl und Sauer 2000). Belastungs-
quellen werden damit anonym und als 
Sachzwang wahrgenommen. Die Folge ist 
oftmals eine Selbstzuschreibung von Pro-
blemen, da dies dem Selbstbild der Eigen-
verantwortung entspricht und ansprech-
bare Adressaten fehlen. Dies kann zu Phä- 
nomenen der Selbst-Rationalisierung, 
Selbst-Überforderung und verschleppter 
Überlastung bis zum Burn-out führen.

Digital vernetzte Systeme verstärken die-
sen Eindruck der Unveränderbarkeit. 
Hochqualifizierte Beschäftigte beschreiben 
ihre Arbeit dann oftmals als anspruchsvoll 
und mit großer Verantwortung und Hand-
lungsräumen verbunden – objektiv sind 
diese jedoch sehr eng definiert. Digital ver-
mittelte, (global) verteilte Arbeit wie Cloud-
Work, virtuelle, ständig wechselnde Teams 
oder auch neue Formen von Projektarbeit 
können zudem in neue (digitale) Konkur-
renzsysteme eingebettet werden, die indi-
viduelle Leistungen transparent und ver-
gleichbar machen und soziale Dynamiken 

(wie Peer-to-Peer-Druck) nutzen. Hierbei 
entstehen in neuem Maße psychosoziale 
Problematiken jenseits üblicher Formen 
des Mobbings.

Leitunterscheidungen
Die Aussage, dass es auf die konkrete Aus-
gestaltung ankommt, ob digitalisierte Ar-
beitsprozesse zu einer Re-Taylorisierung 
beziehungsweise einer „negativen“ Subjek-
tivierung führen, bei der der resultierende 
Druck die Vorteile erweiterter Handlungs-
räume zunichtemacht, oder stattdessen 
neue Chancen eröffnen, lassen sich präzi-
sieren. Drei Leitunterscheidungen sind für 
die Chancen und Risiken digitalisierter Ar-
beitsprozesse für die Beschäftigten zentral, 
wie sich aus der Tabelle 1 Leitungsunter-
scheidungen (Seite 15) entnehmen lässt. 
Dabei spiegelt die linke Spalte jeweils die-
jenige Konzeption wider, die eher Risiken 
erhöht, während die Konzeption in der 
rechten Spalte eher Chancen eröffnet.

Lösungsansätze
Wenn man der Linie der rechten Spalte 
folgt (Differenz zwischen Mensch und 
Technik, Menschenbild Y und Förderung 
von Selbstorganisation – siehe Tabelle 1), 
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Die Digitalisierung führt auch zur Aufspaltung von Arbeit in kleine Einzelschritte,  
die Arbeit wird re-taylorisiert.
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Gleichheit: Die Realität ist komplett in digitale Daten 
transformierbar und menschliches Handeln lässt sich 
mittels künstlicher Intelligenz umfassend simulieren. 
Letztlich ist alles Wissen explizierbar, d.h. in den  
digitalen Code übersetzbar, überall verfügbar und 
nicht an Personen gebunden. Auf Dauer ist der 
Mensch technisch ersetzbar und die Grenze zwischen 
Mensch und Technik löst sich auf (Kybernetik).

Leitunterscheidung 1: Mensch-Technik-Verhältnis

Leitunterscheidung 2: Menschenbild (siehe McGregor 1960)

Leitunterscheidung 3: Organisationsverständnis

Theorie X: Der Mensch versucht Arbeit aus dem Wege 
zu gehen, strebt nach Sicherheit und Routine, scheut 
Verantwortung und handelt opportunistisch. Deshalb 
muss und will er gezwungen und gelenkt werden, 
damit er seine Arbeitskraft produktiv einsetzt. Der 
Arbeitsprozess muss detailliert vorgegeben und kon-
trolliert werden.

Ganzheitliche Produktionssysteme: Um mit Unsi-
cherheit und Komplexität umzugehen, braucht es 
Flexibilität durch integrierte Prozesse. In der idealen 
Organisation sind daher alle Prozesse systematisch 
und transparent aufeinander bezogen. Sie lässt  
sich in ‚Echtzeit‘ top-down komplett durchsteuern, 
durch Entscheidungen und/oder Software. Prozess-
stabilität und -optimierung sind das primäre Ziel.  
Alle Prozesse sind standardisiert, formalisiert und 
unabhängig von anderen Einflussfaktoren. Die  
Organisation lässt sich duplizieren und alle Prozesse 
lassen sich über die Organisationsgrenzen hinweg 
synchronisieren.

Differenz: Die physische Realität lässt sich in  
ihren Facetten nicht digital eins zu eins abbilden.  
Es existieren unüberwindbare Unterschiede zwi-
schen Mensch und Technik, die der Digitalisierung 
Grenzen setzen. Neben vertieftem Fachwissen  
sind Wissensformen wie implizites Wissen oder 
Erfahrungswissen weiterhin gefragt, vor allem im 
Umgang mit Komplexität und Unsicherheit. Auf 
Dauer braucht es eine wechselseitig unterstützende 
Arbeitsteilung zwischen Mensch und Technik.

Theorie Y: Für den Menschen hat Arbeit einen  
eigenen Wert. Er ist von Natur aus leistungsbereit, 
intrinsisch motivierbar und strebt nach Selbstver-
wirklichung. Er entwickelt Eigeninitiative und bringt 
Kreativität und andere Subjektpotenziale ein. Diese 
sind notwendig, um Probleme zu lösen. Deshalb 
müssen Handlungs- und Verantwortungsräume  
geschaffen und Arbeitshandeln unterstützt werden. 
Für die Sicherung der Arbeitsleistung braucht es  
die Identifikation mit der Arbeit.

Selbstorganisation: Um in einer komplexen Welt 
mit steigenden Anforderungen bestehen zu können, 
braucht es dezentrale Organisationsformen,  
die Handlungsräume vor Ort ermöglichen. Da sich  
die Organisation nicht ständig neu erfinden kann, 
braucht es eine Akzeptanz informellen Handelns 
jenseits der formalen Organisation. Ziel ist die Er-
möglichung eines Maximums an Selbstorganisation, 
um auf Bedingungen vor Ort eingehen und entspre-
chendes Wissen einbinden zu können. Der organisa-
tionale Rahmen dient vordringlich der Unterstützung 
der Arbeit vor Ort, der Erzeugung von Synergieeffek-
ten und der Ermöglichung von Kooperation und  
Wissensaustausch, um den kooperativen Mehrwert 
der Organisation zu sichern.

Tabelle 1: Leitunterscheidungen
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Fußnoten

[1] Der Begriff bezieht sich auf Frederick 
Winslow Taylor (1856 - 1915), dessen 
„wissenschaftliche Betriebsführung“ 
u. a. geprägt war durch eine mög-
lichst genaue Definition und Kontrolle 
kleinteilig zerlegter Arbeitsprozesse 
inklusive einer Trennung zwischen Kopf- 
und Handarbeit. In vielen Bereichen 
gilt dieser Ansatz als überwunden. 
Re-Taylorisierung bezeichnet nun eine 
Wiederausrichtung von Arbeit nach 
diesen Prinzipien.

[2] Subjektivierung von Arbeit beschreibt 
eine Gestaltung von Arbeit, die darauf 
ausgerichtet ist, möglichst die „ganze 
Person“ (inklusive Motivation, Leistungs-
fähigkeit, Identität, Gefühle/Emotionen, 
soziale Kompetenzen …) in den Ar- 
beitsprozess einzubeziehen und für 
diesen nutzbar zu machen.

lassen sich unter anderem folgende An-
forderungen an die Gestaltung der Digita-
lisierung von Arbeit stellen: Die erste be-
trifft das Gestalten technischer Systeme: 
Technikentwicklung und Technikeinsatz 
sollten auf Lernförderlichkeit ausgerichtet 
sein. Es reicht nicht, Schnittstellen zwi-
schen Mensch und Technik entlastend 
und intuitiv zu designen, sondern es muss 
auch das Lernen im Prozess der Arbeit un-
terstützt werden; wie etwa Navigationsge-
räte, die niederschwellige (verbale und 
visuelle) Informationen liefern und damit 
den Orientierungssinn nicht einschrän-
ken, sondern fördern. Es braucht Erfah-
rungsräume, um Erfahrungswissen zu 
sammeln, aber auch um dieses anzuwen-
den. Übergabepunkte in der Mensch-Tech-
nik-Kooperation müssen definiert werden: 
Wo liegen die Potenziale der Technik? Wo 
liegen die des Menschen? Wie muss die 
Übergabe gestaltet sein? Aber auch: Wo 
sollte der Mensch gefördert werden? Wo 
braucht er Entlastung oder Kontrolle über 
den Prozess, damit die Arbeit gesund-
heitsförderlich und motivierend ist? Es 
gilt hier (für körperliche wie auch für Wis-
sensarbeit) neue Kriterien zu definieren.     

Umgang mit Daten/Transparenz
Klare Metaregeln im Umgang mit Daten 
sind notwendig. Wer ist über welche Da-
ten informiert? Zu welchem Zweck? Die 
Leistungskontrolle sollte getrennt sein 
von anderen Formen der Verwertung von 
Daten, etwa technische Optimierung oder 
Vermarktung/Service. Schutzräume wer-
den gebraucht, um De-Motivation zu ver-
hindern und die (funktional und gesund-
heitlich) notwendigen Effekte informellen 
Arbeitshandelns zu fördern. In Bezug auf 
die Beschäftigten sollten Daten unterstüt-
zend wirken: informierend und qualifizie-
rend, Ungleichheit und Macht entgegen-
wirkend und Teilhabe und eine offene 
Kultur fördernd.

Indirekte Steuerung/Kennzahlen
Es braucht ein faires und nachhaltiges 
Austarieren zum einen zwischen den Ziel-

setzungen und den zu ihrer Erreichung 
einsetzbaren Mitteln (allen voran Perso-
nalressourcen/Zeit) und zum anderen 
zwischen den damit verbundenen indivi-
duellen Risiken/Belastungen und der Teil-
habe am Betrieb (monetär und/oder an 
Entscheidungen).

Flachere Hierarchien und  
neue Führung
Mit mehr Handlungsspielräumen ver- 
ändert sich zwar die Rolle der Führung, 
dennoch dürfen sich Management und 
Führung nicht einfach zurückziehen. Kon-
trolle muss sich in Unterstützung wan-
deln. „Führung als Dienstleistung“ ist 
hier ein treffendes Bild. Zugleich braucht 
es Ansprechbarkeit und klare Verantwort-
lichkeiten bei Problemen, Konflikten (et-
wa mit Kunden und Kundinnen oder im 
Team) oder unvorhergesehenen Ereignis-
sen, für deren Lösung vor Ort nicht die 
entsprechenden Mittel bereitstehen.

Veränderte Karrieremodelle
Durch Cloud-Work geförderte neue, „lose-
re“ Beschäftigungsformen benötigen nicht 
nur weiterhin Begleitung, sondern auch 
neue Sicherheiten, zum Beispiel eine Risi-
koabfederung durch eine Qualifizierung, 
die zugleich auf den externen Arbeits-
markt ausgerichtet ist. Auch darf „lebens-
langes Lernen“ nicht allein der individuel-
len Online-Qualifizierung überlassen 
werden. Vielmehr braucht es feste (und 
damit nicht stigmatisierende) und abgesi-
cherte Karriere- und Qualifizierungszyk-
len, auch für ältere Beschäftigte und ihre 
letzte Arbeitsphase.

Fazit
Die Auseinandersetzung mit der Digitali-
sierung von Arbeit zeigt, dass die einzel-
nen Technologien keinen Weg vorgeben, 
wie genau sie verwendet werden und mit 
welchen Folgen. Dies bleibt der konkreten 
Ausgestaltung überlassen, die ausgehan-
delt werden muss. Dabei wird es zuneh-
mend notwendig, die je spezifischen An-
wendungsfälle und ihre sozialen Settings 

in den Blick zu nehmen. Hierfür müssen 
entsprechende, insbesondere qualitative 
Methoden eingesetzt und weiterentwi-
ckelt werden. Darüber hinaus braucht es 
aber auch eine gesellschaftliche Diskus-
sion über allgemeine Leitlinien im digita-
len Wandel. Ziel des Beitrags war es, hier 
erste Ideen anzubieten. •

„Die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung von Arbeit zeigt,  
dass die einzelnen Technologien keinen Weg vorgeben, wie genau sie 

verwendet werden und mit welchen Folgen.“
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Die neuen Informationstechnologien ver-
ändern bereits seit Jahren die Art, wie wir 
leben, kommunizieren, konsumieren, le-
sen – und nun auch, wie wir arbeiten.  
Es gibt zurzeit eine Vielzahl an Progno-
sen darüber, wie die Arbeit von morgen 
aussehen kann.1 Sie gehen von unter-
schiedlichen Szenarien aus. Zum einen 
werden viele Arbeitsplätze entfallen, die 
automatisierbar und damit digitalisier-

bar sind. An anderen Stellen werden 
neue Arbeitsplätze entstehen. Die großen 
Fragen werden sein: Wo entstehen diese 
neuen Arbeitsplätze? In der virtuellen 
Welt? Wer sind die Arbeitenden? Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen, Solo-
Selbstständige? Es bleibt bei der alten 
Weisheit: Prognosen sind schwierig, be-
sonders wenn sie die Zukunft betreffen. 
In diesem Zusammenhang möchte der 

folgende Beitrag eine Arbeitsform vor-
stellen, die es ohne Digitalisierung und 
insbesondere ihre Speerspitze, das Inter-
net, nicht gäbe – Crowdwork.

Was ist Crowdwork?
Im Jahr 2006 prägte der Journalist Jeff 
Howe in dem US-amerikanischen Maga-
zin Wired den Ausdruck Crowdsourcing. 
Er beschrieb darin, dass Unternehmen 
bestimmte Tätigkeiten nicht nur an an-
dere Unternehmen weitergeben – wie es 
vom Outsourcing bekannt ist –, sondern 
dass Aufträge ins Internet ausgelagert 
werden. Dort kann die Crowd, also die 
Menge der Internetnutzer und Internet-
nutzerinnen, diese Aufträge gegen Ent-
gelt erledigen. Der Begriff Crowdsourcing 
stellt insoweit eine Wortneuschöpfung 
aus den Begriffen Outsourcing und Crowd 
dar. Crowdsourcing wird in seiner Gestalt 
als digitale Erwerbsarbeit als Crowdwork 
bezeichnet.

Wie das Internet mit Crowdworking eine 
völlig neue Arbeitsform geschaffen hat
Der Lohn pro ausgeführten Auftrag beträgt beim Crowdworking oft nur wenige Cent. Das bewährte Sozial- 
modell wird dadurch infrage gestellt. Die gesetzliche Unfallversicherung muss auf diese Herausforderung 
eine Antwort finden.

Digitales Arbeiten
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Crowdwork kommt in sehr vielen Facet-
ten vor. Grundsätzlich kann zwischen in-
ternem und externem Crowdworking un-
terschieden werden. Bei interner Crowd- 
work stellt ein Unternehmen zu lösende 
Aufgaben auf eine interne Plattform, 
meist das betriebseigene Intranet. Dort 
können Mitarbeitende unternehmens- 
oder konzernweit Lösungen für Probleme 
erarbeiten. Damit verlässt es die üblichen 
Organisationsstrukturen, wo innerhalb 
von Abteilungen Probleme gelöst und Pro-
dukte entwickelt werden. Viel häufiger als 
mit der internen Crowd arbeiten Unter-
nehmen mit einer externen. Das Besonde-
re an externer Crowdwork ist, dass die 
Dienstleistung im Internet erbracht wird. 

Bei dieser besonderen Auslagerung gibt es 
mehrere Akteure: erstens das Unterneh-
men, das den Bedarf hat, eine bestimmte 
Tätigkeit ausführen zu lassen; zweitens 
den Intermediär, der eine Webseite als 
Plattform betreibt, die es dem Unterneh-
men ermöglicht, die Aufgabe mittels eines 
Aufrufes ins Internet zu stellen; schließlich 
die Crowd, die sich nach Anmeldung bei 
der Plattform um die Aufgaben bewirbt 
oder sie einfach ausführt. 

Welche Aufgaben übernimmt  
die Crowd?
Die Art der Aufgaben, die an eine Crowd 
vergeben werden können, ist so vielfältig 
wie das Internet selbst. Das Internet kann 
nur funktionieren, wenn es mit Informati-
onen gefüttert wird. Es könnte aus sich he-
raus keinen Hammer von einer Orchidee 
unterscheiden. Daher braucht es (noch) 
den Menschen, um bestimmte Aufgaben 
zu bewältigen. In der Fachsprache nennt 
man diese Aufgaben Human Intelligence 
Tasks (kurz HIT). Sie können aus Recher-
chen, Bildbeschreibungen, Kategorisie-
rungen in Onlineshops, Übersetzungen 
und vielen weiteren Aufgaben bestehen. 

Ein Beispiel soll es veranschaulichen: Das 
soziale Netzwerk Facebook hatte in seiner 
Expansionsphase ein Problem. Unklar 
war, wie es seine Webseite innerhalb kür-
zester Zeit in 20 bis 30 Sprachen überset-
zen konnte? Mit einer eigenen Belegschaft 
und auch mit einer Auslagerung an ein ex-
ternes Unternehmen hätte es Monate ge-
dauert. Stattdessen teilte Facebook die zu 
über  setz e n den Ebenen der Webseite und 
bediente sich der weltweiten externen 
Crowd. Crowdworker aus unterschiedli-

chen Ländern übersetzten die Seiten von 
Facebook innerhalb von wenigen Tagen. 
Der Vorteil für Facebook war enorm, sie 
hatten Geld und Zeit gespart. 

Es gibt auch Plattformen, auf denen Unter-
nehmen Forschungsfragen stellen können, 
die ihre eigene Forschungsabteilung nicht 
bewältigen konnte oder wollte. Eine dieser 
Plattformen heißt Innocentive. Dort wer-
den Forschungsfragen aller Art gegen ein 
Preisgeld ausgeschrieben. Professionelle 
Forscher und Forscherinnen sowie Ama-
teurinnen und Amateure können alle an 
der Lösung arbeiten. Es ist nicht relevant, 
wer die Lösung liefert, solange sie geliefert 
wird. Fachleute meinen, dass im Grunde 
jede Art von Tätigkeit, die „internetfähig“ 
ist, an die Crowd ausgelagert werden kann. 
Es komme nur darauf an, dass die Aufga-
ben auf ein Pensum reduziert werden, da-
mit auch jemand, der die Hintergründe 
und Zusammenhänge nicht kennt, sie  
bewältigen kann. Insoweit spricht man 

auch von einer neuen Form der Arbeits- 
teilung, einem neuen Taylorismus. 

Wer ist die Crowd und was  
verdient sie? 
Das Internet kennt keine Grenzen, sodass 
die Crowd aus Menschen besteht, die 
überall sitzen und von dort aus, Texte  
schreiben oder im Heimlabor  Forschung 
betreiben können. Je nach Anforderung 
der Tätigkeit finden sich  ungelernte Arbei-
tende neben hochqualifizierten Forschern 
und Forscherinnen, die neue Herausfor-
derungen suchen. Momentan bestreiten 
nur wenige deutsche Crowdworker damit 
ihren Lebensunterhalt.2  Viele sehen es als 
Taschengeld-Phänomen, das es erlaubt, 
nebenher ein paar Euro zu verdienen. Tat-
sächlich ist die Wahrscheinlichkeit, mit 
Crowdwork reich zu werden, ausgespro-
chen gering. Kleinstaufgaben werden pro 
erledigter Aufgabe mit wenigen Cent ver-
gütet. Das Recherchieren einer Adresse 
oder die Zuordnungen eines Produktes zu 

Für manche ist Crowdwork ein netter Zuverdienst, manche müssen damit 
aber ihren Lebensunterhalt verdienen.
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einer Modekategorie bringen zwischen 
0,05 bis 0,15 Euro ein. Eine solche Aufga-
be dauert zwischen drei und acht Minu-
ten. So betrachtet, können viele Crowd-
worker von einem Lohn auf Mindest  - 
lohnniveau nur träumen. 

Es gibt zwar auch Aufgaben, bei denen 
man ein paar Euro pro Aufgabe verdienen 
kann, aber die sind spärlich, und natür-
lich ist der Aufwand größer. Bei Aus-
schreibungen wie bei der Forschungs-
plattform Innocentive können durchaus 
hohe Preisgelder bis zu 100.000 US-Dol-
lar ausgeschrieben sein. Hier ist zu be-
denken, dass meist nur wenige Preise ver-
geben werden. Oft werden nur die besten 
drei Teilnehmenden prämiert. Das ist der 
Nachteil des Wettbewerbs. 

Der rechtliche Status der Crowdworker ist 
gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Plattformen meist der von 
Selbstständigen. Das heißt aber auch, dass 

sie über keine gesetzliche Absicherung ge-
gen die Unwägbarkeiten des Lebens wie 
Krankheit, Alter, Unfall verfügen. Freilich 
könnte man es dabei belassen, da es ja  
ohnehin keine „richtige“ Arbeit sei, viele 
es „nur so nebenher“ betrieben und Ähn-
liches, aber es gilt Folgendes zu bedenken: 
Es wird erwartet, dass die Relevanz von 
Crowdwork zunehmen wird. Weltweit wird 
die Anzahl von Crowdwork-Plattformen 
auf 2.300 geschätzt. Die gleiche Schätzung 
geht für das Jahr 2016 von einem welt- 
weiten Umsatzvolumen von 4,8 Milliarden 
US-Dollar aus.3 Allein in Deutschland  
gibt es etwa 40 bis 50 Crowdwork-Platt-
formen. Was geschieht also, wenn sich 
Crowdwork etabliert und Menschen davon 
leben müssen? 

Die negative Zukunft der Crowd
Man muss sich nicht in vager Futurologie 
verlieren, um zu sagen, dass Unterneh-
men Einsparpotenziale für einfache, au-
tomatisierbare Tätigkeiten nutzen werden. 
Möchte man der Einschätzung von Fach-
leuten glauben, dann sind es aber nicht 
nur die einfachen Tätigkeiten, die gefähr-
det sind. Das Beispiel mit der Plattform 
Innocentive zeigt, dass auch Forschungs-
abteilungen in Unternehmen betroffen 
sein können. Crowdwork kann zum Ab-
bau von Arbeitsplätzen führen. Die Verla-
gerung einer Tätigkeit ins Internet kostet 
kaum Zeit und Mühe. Zwar muss die Auf-
gabe „internetfähig“ gemacht werden, 
aber der Rest läuft ohne nennenswerte 
Kosten ab. Um diese Aufgaben konkurrie-
ren dann Menschen aus der ganzen Welt 
mit unterschiedlichen Lohnerwartungen. 
Dies kann zu einem „Race to the Bottom“ 
führen, weil sich immer jemand findet, 
der den Job für noch weniger Geld macht. 
Im Vergleich zu einer Produktionsverlage-
rung entstehen ungleich geringere Kosten. 

Wie ist es um die bereits erwähnten Un-
wägbarkeiten des Lebens bestellt? Als So-
loselbstständige müssen Crowdworker die 
Risiken vor Krankheit, Alter und Unfall 
selbst absichern. Erinnert man sich an die 
Beträge, die mit Crowdwork verdient wer-
den, liegt auf der Hand, dass für diese Ab-
sicherung das Geld fehlen wird. Bei Ar-
beitnehmern und Arbeitnehmerinnen 
werden diese Risiken teils durch Arbeitge-
bende beziehungsweise wie im Fall der 
gesetzlichen Unfallversicherung gänzlich 
von ihnen getragen. Was bedeutet dies für 
unser Sozialmodell?

Die positive Zukunft der Crowd
Das vorangegangene düstere Szenario ist 
nicht hinzunehmen. Wir können, wir 
müssen die Arbeit von morgen mitgestal-
ten. Das heißt nicht, neue Arbeitsformen 
wie Crowdwork abzulehnen. Vielmehr be-
deutet es zu überlegen, wie bewährte 
Schutzmechanismen unseres Sozialsys-
tems für die Digitalisierung „fit gemacht“ 
werden können. Zum einen muss man 
sich die Geschäftspraxis der Unternehmen 
anschauen. Arbeiten sie mit einer festen 
virtuellen Belegschaft, finden die bekann-
ten Mechanismen gegen Scheinselbst-
ständigkeit Anwendung? Die Folge ist, die 
arbeitenden  Menschen wären Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen. Arbeiten 
Crowdworker schwerpunktmäßig auf ein, 
zwei Plattformen und sind von diesen 
wirtschaftlich abhängig, könnten sie als 
‚Arbeitnehmerähnliche‘ betrachtet wer-
den. Dies alles würde Schutz bedeuten. 
Bleibt es allerdings bei der Solo-Selbst-
ständigkeit, muss diese so auskömmlich 
sein, dass der Schutz am Markt eingekauft 
werden kann. 

Über die Ausweitung des Mindestlohn- 
gesetzes oder eine Regulierung über an- 
gemessene Gebühren, wie sie im Taxige-
werbe, bei Ärztinnen und Ärzten oder 
Anwältinnen und Anwälten üblich sind, 
muss nachgedacht werden. Ebenso über-
legenswert ist, ob Auftraggeber und Auf-
traggeberinnen von Crowdwork Beiträge 
in die Sozialversicherungen abführen 
müssen. Dieses Modell ist, das bereits 
aus der Künstlersozialkasse bekannt. Es 
ist Zuversicht geboten. Neue soziale Fra-
gen kommen auf. Die Lösungen dafür 
können aus alten und neuen Antworten 
bestehen. Wir lösen seit der Industriali-
sierung soziale Fragen, wir sollten uns 
auskennen. •

Fußnoten

[1] Foresight-Studie „Digitale Arbeits-
welt“, BMAS 2016

[2] Befragung zum sozio-ökonomischen 
Hintergrund/Motiven von Crowd-
workern, Kurzexpertise, BMAS 2016. 
Foresight-Studie „Digitale Arbeitswelt“, 
BMAS 2016

[3] Bericht der Weltbank „The Global 
Opportunity in Online Outsourcing“, 
Juni 2015

Fo
to

: a
le

xs
ok

ol
ov

/F
ot

ol
ia

.c
om

11/2016DGUV Forum



Titelthema

20

Frau Dr. Vincent-Höper, Sie forschen 
schon lange im Bereich gesundheitsge-
rechter Führung und beraten Unter-
nehmen und ihre Führungskräfte zum 
Thema. Was sind aus Ihrer Sicht die 
wichtigsten Aspekte in Bezug auf ge-
sunde Führung?
VINCENT-HÖPER: Aktuelle Forschungser-
gebnisse zeigen, dass Führungskräfte vor 
allem durch die Gestaltung der Arbeits-
aufgabe und der Arbeitsbedingungen  
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
einen Einfluss auf deren Gesundheit aus-
üben. Führungskräfte beeinflussen die  
Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten 
beispielsweise, indem sie 

•  Ziele vorgeben, 
•  den Zielerreichungsgrad überprüfen,
•  Aufgaben verteilen, 
•  Bedingungen schaffen, unter denen 

Beschäftigte ihre Ziele erreichen  
können (durch die Bereitstellung  
von Informationen, Verteilung von  
Entscheidungsspielräumen),

•  Rückmeldung geben zur Qualität der 
Arbeit und zum Arbeitsverhalten.

Es ist wichtig, eine Führungskraft für ihre 
Rolle als (Mit-)Gestalterin der Arbeitsauf-
gaben- und Arbeitsbedingungen zu sensi-
bilisieren und sie zu befähigen, die Res-
sourcen ihrer Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter zu fördern und deren Belastun-
gen zu reduzieren. Dies ist möglich durch  
die Schaffung von Aufgabenklarheit, Ziel-
transparenz, Gewährung von Handlungs-
spielräumen und Partizipationsmöglich-

keiten sowie durch eine passgenaue Auf- 
gabendelegation entsprechend den Stär-
ken und Entwicklungspotenzialen der Be- 
schäftigten.

Inwieweit verändert sich Führung 
durch die Digitalisierung und die  
Entwicklungen in der Arbeitswelt?
VINCENT-HÖPER: Beschäftigte von mor-
gen können (und müssen) räumlich und 
zeitlich flexibler, selbstständiger und 
selbstverantwortlicher arbeiten als heute. 
Die direkte, persönliche Interaktion mit 
der Führungskraft wird stark abnehmen 
und die Kommunikation wird zunehmend 
virtuell stattfinden. Zudem wird Führung 
verstärkt über Zielvereinbarungen (soge-
nanntes Management by Objectives) erfol-
gen, was dazu führt, dass für die Bewer-
tung der Arbeit nicht der Arbeitsprozess, 

sondern vor allem das Arbeitsergebnis 
entscheidend ist. 

Haben Sie Beispiele?
VINCENT-HÖPER: Bereits in der jetzigen 
Arbeitswelt zeichnet sich bei Tätigkeiten, 
in denen der persönliche Kontakt zu der 
Führungskraft nur gering ausgeprägt ist, 
ein Trend ab. In der Zeitarbeitsbranche bei-
spielsweise sind die Führungskräfte, soge-
nannte Disponentinnen und Disponenten, 
dafür verantwortlich, ihre Beschäftigten 
bei den jeweiligen Kundinnen und Kunden 
möglichst kontinuierlich zu platzieren. Sie 
sehen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter nur sehr selten, weil diese in der Regel 
beim Einsatzbetrieb vor Ort sind. Die Kom-
munikation findet vor allem über das Tele-
fon und immer stärker über andere Kanäle 
wie beispielsweise WhatsApp statt. 

Führung 4.0
Dr. Sylvie Vincent-Höper forscht 
und lehrt an der Universität Ham-
burg zum Thema Führung und 
Gesundheit. Dr. Susanne Roscher, 
Leiterin des Referats Arbeitspsy-
chologie bei der VBG und des 
DGUV-Sachgebiets „Neue Formen 
der Arbeit“, sprach mit ihr über 
die Herausforderungen und  
Chancen von Führung in der   
Arbeitswelt 4.0.

Interview

Dr. Susanne Roscher (links) im Gespräch mit Dr. Sylvie Vincent-Höper
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Außerdem treten an die Stelle direkter 
Führung immer stärker Führungssubsti-
tute, also Systeme, die die Anwesenheit 
der Führungskraft ersetzen. Ein Beispiel 
hierfür sind erweiterte Zeiterfassungssys-
teme, die die Beschäftigten beim Einlog-
gen über eine Digitalanzeige begrüßen 
und ihnen bestimmte Informationen zu-
kommen lassen, die für die Aufgabener-
füllung relevant sind.

Was sind die Auswirkungen, wenn  
Führungskräfte ihre Beschäftigten  
nur selten persönlich sehen und  
Kommunikation zunehmend virtuell 
und auf Distanz stattfindet?
VINCENT-HÖPER: Insgesamt ist der Ton in 
der virtuellen Kommunikation oft weniger 
respektvoll im Vergleich zur persönlichen 
Kommunikation. Von Seiten der Beschäf-

tigten wird berichtet, dass das Verständnis 
für ihre Probleme durch die zunehmend 
virtuelle Kommunikation (beispielsweise 
über WhatsApp) abgenommen hat und ins-
gesamt die Wertschätzung weniger ge- 
worden sei. Ein Smiley-Emoticon ersetzt 
noch lange kein ehrlich gemeintes Lob 
oder Worte der Anerkennung.

Durch die räumliche Distanz besteht die 
Gefahr, dass sowohl die Häufigkeit als 
auch die Qualität der Kontakte mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab-
nimmt. Die Kommunikation ist stärker 
sachbezogen und die Führungskräfte ha-
ben weniger Kenntnis über die Hauptbe-
lastungen und Probleme des Personals.

Durch die Distanz zu den Beschäftigten 
besteht zudem das Risiko, dass die Füh-

rungskraft in geringerem Maß als Ressour-
ce fungiert, weil sie weniger soziale Unter-
stützung geben und weniger Anerkennung 
und Wertschätzung zeigen kann.

Wie sollte man den von Ihnen geschil-
derten Problemen begegnen?
VINCENT-HÖPER: Wichtig ist, dass Füh-
rungskräfte nicht dem Irrglauben unter-
liegen, dass Führung weniger wichtig sei, 
denn das Gegenteil ist der Fall: Führung 
hat sogar einen höheren Stellenwert. Die 
räumliche und zeitliche Flexibilisierung 
stellt höhere Anforderungen an Führungs-
kräfte, und dadurch entsteht ein neuer 
Qualifizierungsbedarf. Es ist Aufgabe von 
Unternehmen, ihre Führungskräfte die-
sem Bedarf entsprechend zu unterstützen 
und zu qualifizieren.

Räumliche und zeitliche Flexibilisie-
rung nimmt zu. Dies verlangt auch  
flexible Steuerungs- und Personalfüh-
rungsinstrumente. Führung erfolgt  
zunehmend über Kennzahlen und  
Zielvereinbarungen. Was bedeutet  
das für die Beschäftigten, und welche 
Gefahren sehen Sie?
VINCENT-HÖPER: Ein Problem, das ich 
bei der indirekten Steuerung über Kenn-
zahlen und Leistungsziele sehe, ist, dass 
deren Festlegung in den seltensten Fällen 
partizipativ mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern erfolgt, sondern Ziele von 
„oben“ vorgegeben werden. Unrealisti-
sche Ziele und stetig steigende Zielspira-
len setzen die Beschäftigten massiv unter 
Druck. Je mehr die Arbeit an der Errei-
chung oder Überbietung von Kennzahlen 
beziehungsweise Benchmarks gemessen 
wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich, 
aus einem Interesse am beruflichen Erfolg 
heraus, zunehmend bewusst gesundheits-
schädigend verhalten. Man spricht hier 
von interessierter Selbstgefährdung. Bei-
spiele sind: krank zur Arbeit zu kommen, 
auf Erholungspausen zu verzichten, am 
Wochenende oder im Urlaub zu arbeiten, 
länger als zehn Stunden am Tag zu arbei-
ten oder in einem hohen Ausmaß unbe-
zahlte Überstunden zu leisten.

Welche Rolle sollte eine Führungskraft 
einnehmen, um diesen Risiken gerecht 
zu werden?
VINCENT-HÖPER: Führungskräfte haben 
hier eine Doppelfunktion. Zum einen fun-
gieren sie für ihre Mitarbeiterinnen und ▸
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Mitarbeiter direkt als Ressource und soll-
ten darauf achten, dass sie mit ihnen in 
Kontakt bleiben und sie bei Problemen 
unterstützen. Statt Austausch über E-Mail 
sollten direkte Formen der Kommunikati-
on genutzt werden – nach Möglichkeit 
persönlicher Kontakt oder Medien mit 
Bild – oder zumindest Tonübertragung.

Zum anderen sollten Führungskräfte die 
Gesundheits- und Gestaltungskompetenz 
ihrer Beschäftigten fördern, denn die  
neuen Formen der Arbeitsorganisation 
verlangen ihnen ein hohes Maß an Selb-
storganisation ab, was die Gefahr von in-
teressierter Selbstgefährdung birgt. 

Da Führungskräfte in Zukunft weniger di-
rekte Einflussmöglichkeiten haben, ist 
es von besonderer Bedeutung, dass sie ihr 
Personal befähigen, die eigenen Belastun-
gen sowie selbstgefährdende Verhaltens-
weisen zu erkennen und systematisch ih-
re Ressourcen zu stärken, wie beispiels- 
  weise Fähigkeiten zur Eigenstrukturie-
rung auszubauen oder sich soziale Unter-
stützung zu suchen. Hierzu muss den 
Führungskräften zunächst das Wissen 

über belastungs- und gesundheitsrele-
vante Prozesse vermittelt werden sowie 
Gesprächstechniken, wie sie durch die 
richtigen Fragen eine ge sun de Selbstfüh-
rung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter anregen und sie motivieren, ihre Arbeit 
gesundheitsförderlicher zu gestalten. 

Wie wichtig sind in diesem Zusam-
menhang Kultur und Werte in einem 
Unternehmen?
VINCENT-HÖPER: Führung geschieht 
nicht in einem luftleeren Raum, sondern 
ist in ein System aus betrieblichen Wer-
ten,  Normen und Rahmenbedingungen 
ein gebettet. Diese haben einen erhebli-
chen  Einfluss darauf, ob Führungskräfte 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
sundheitsförderlich führen. Entscheidend 
ist die betriebliche Relevanz von Gesund-
heit. Gesundheit sollte als Wert in den  
Unternehmensleitlinien verankert sein. 
Gleichzeitig sollte sie Bestandteil von Füh-
rungsgrundsätzen sein, und Führungs-
kräfte sollten Anerkennung erfahren, 
wenn sie gesundheitsförderlich führen. 
Neben Leistungszielen sollten Gesund-
heitsziele einen hohen Stellenwert haben 

und in der betrieblichen Kennzahlensta-
tistik verankert sein. Unternehmenskultur 
wird von den Beschäftigten durch gelebte 
Werte gestaltet. Führungskräfte haben 
hier eine Vorbildfunktion und sollten mit 
gutem Beispiel vorangehen, damit sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
ihnen orientieren können und eine Prä-
ventionskultur entsteht. 

Warum lohnt es sich für Unternehmen, 
zukünftig stärker in ihre Führungs-
kräfte zu investieren und sie in Bezug 
auf gesunde Führung zu schulen?
VINCENT-HÖPER: Führungskräfte befin-
den sich in einem permanenten Span-
nungsfeld. Auf der einen Seite trägt die 
Führungskraft Verantwortung dafür, dass 
Deadlines eingehalten und Ziele erreicht 
werden. Auf der anderen Seite wird ihr 
auch eine (Mit-)Verantwortung für das 
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zugesprochen. Den Anforde-
rungen von „oben“ und den Bedürfnissen 
von „unten“ gleichermaßen gerecht zu 
werden, ist kein leichtes Unterfangen. 

Es handelt sich hierbei jedoch keineswegs 
um unvereinbare Gegensätze, sondern 
vielmehr um zwei Seiten einer Medaille, 
die für einen nachhaltigen Unterneh-
menserfolg unverzichtbar sind. Erfolgrei-
che Unternehmen von morgen haben das 
erkannt und unterstützen ihre Führungs-
kräfte, gesundheitsförderlicher zu han-
deln, indem sie in die Erweiterung ihres 
Wissens und ihrer Handlungskompeten-
zen investieren. Das kann beispielsweise 
in Form von Coaching, Mentoring, kolle-
gialer Beratung oder Training erfolgen.

Gesundheitsförderliche Führung spielt 
als Teil einer zukunftsfähigen Personal-
politik – insbesondere vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels –  
eine Schlüsselrolle, um gut ausgebildete, 
effizient arbeitende und gesunde Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig 
zu (er)halten. Die Bedeutung von Füh-
rung wird im Zuge der Flexibilisierung 
eine noch größere Rolle spielen und  
Unternehmen können hier einen Unter-
schied machen, indem sie ihre Führungs-
kräfte rechtzeitig auf die neuen Anfor- 
derungen vorbereiten. •

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Dr. Susanne Roscher.

Ein Smiley-Emoticon ersetzt noch lange kein ehrlich gemeintes 
Lob oder Worte der Anerkennung. 
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Die Präventionsforschung am Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (IFA) beschäftigt 
sich mit Datenbrillen und Head-Mounted-
Displays (HMDs) und deren Einsatz in der 
Arbeitswelt. Hierbei handelt es sich um 
kleine Anzeigegeräte, die am Kopf der  
arbeitenden Person befestigt oder in Bril-
len integriert sind. Sie geben digitale Zu-
satzinformationen wie Texte und Bilder 
(zum Beispiel aus Bedienungsanleitun-
gen) und blenden diese direkt in das 
Sichtfeld ein. So können die Hände wäh-
rend der Arbeit frei bleiben. Neben diesen 
Anwendungen in sogenannter augmen-
tierter (erweiterter) Realität gibt es auch 

Anwendungen, die ausschließlich in der 
virtuellen Realität (VR) angesiedelt sind. 
Es gibt daher für die verschiedenen An-
wendungen unterschiedliche Ausführ-
ungen von Datenbrillen.

Datenbrillen und Funktionsweisen
Unterschieden werden monokulare und bi-
nokulare Datenbrillen. Monokulare Daten-
brillen sind solche, die nur die Sicht eines 
Auges überlagern. Diese ermöglichen zu-
mindest mit dem anderen Auge eine unein-
geschränkte Sicht. Binokulare Datenbrillen 
projizieren digitale Informationen vor beide 
Augen. Ferner werden verschiedene Dis-
playtechniken unterschieden. Mit „See-
Through“-Datenbrillen kann man aufgrund 
eines halbtransparenten Displays die Rea-
lität wahrnehmen; virtuelle Informationen 
werden zusätzlich eingeblendet. Im Ge-
gensatz dazu werden nicht transparente 
Displaytechniken als geschlossene (oder 
„Look-Around“-)Systeme bezeichnet, da 
ausschließlich virtuelle Informationen ins 
Display projiziert werden und die Realität 
dahinter nicht mehr und nur noch rundhe-
rum wahrgenommen werden kann. Bei-
spiele sind im Folgenden dargestellt:

Monokulare geschlossene  
Datenbrille
Die Datenbrille (siehe Abbildung 1) pro-
jiziert virtuelle Informationen vor ein  
Auge. Mit dem anderen Auge ist eine un- 
eingeschränkte Sicht möglich. Das Dis-
play ist jedoch nicht transparent, sodass 
in diesem Teil des Sichtfeldes ausschließ-
lich virtuelle Zusatzinformationen wahr-
genommen werden können. Derartige  

Datenbrillen werden zum Beispiel an 
Kommissionierarbeitsplätzen („Pick-by-
Vision“) eingesetzt.

Binokulare „See-Through“- 
Datenbrille
Die Datenbrille (siehe Abbildung 2) pro-
jiziert virtuelle Informationen vor beide  
Augen, gleichzeitig kann aber die Realität 
im Hintergrund wahrgenommen werden. 
Diese Datenbrillen können im gesamten 
Sichtfeld des Nutzers und der Nutzerin vir-
tuelle Informationen/Bilder einblenden.

Binokulare geschlossene VR-Brille, 
Head-Mounted-Display (HMD)
Das HMD (siehe Abbildung 3) ist ein An-
zeigesystem, bei dem Informationen über 
Arbeitsplätze ausschließlich als virtuelle 
Realität (VR) in das Sichtfeld des Nutzers 
und der Nutzerin projiziert werden. So 
können sie in die virtuelle Arbeitswelt 
eintreten und mit dieser interagieren. 
Dieser Datenbrillentyp eignet sich insbe-
sondere zur Analyse und Gestaltung von 
Arbeitsmitteln und Arbeitsprozessen, zur 
Visualisierung bei der Entwicklung von 
Prototypen sowie zum virtuellen Verhal-
tenstraining in gefährdenden Arbeits- 
situationen.

Die Nutzenden können prinzipiell hap-
tisch durch Stellteile sowie durch Spra-
che, Gesten oder externe Geräte/Sensoren 
mit Datenbrillen interagieren.

Datenbrillen werden zunehmend in der 
betrieblichen Praxis eingesetzt, um zum 
Beispiel

•  Beschäftigte bei besonderen Aufgaben-
situationen zu unterstützen (Beispiel: 
Informationsaustausch für Fern- 
diagnosen bei schwer zugänglichen  
Arbeitsstätten, etwa auf Offshore 
Windkraftanlagen),

Einsatz von Datenbrillen in der Arbeitswelt
Auf dem Weg in die digitale Arbeitswelt werden neue Arbeitsmittel zur Mensch-System-Interaktion  
eingesetzt – zum Beispiel Datenbrillen. Diese können sowohl Chancen als auch Gefährdungen für die  
Beschäftigten mit sich bringen.

„Nutzer und Nutzerinnen erhal-
ten einen durch virtuelle Daten 
erweiterten Blick auf die realen 
Arbeitsobjekte.“ 

Daniel Friemert
Fachbereich Mathematik und Technik 
Hochschule Koblenz –  
RheinAhrCampus Remagen
E-Mail: friemert@rheinahrcampus.de 
 
Prof. Dr. Ulrich Hartmann 
Fachbereich Mathematik und Technik
Hochschule Koblenz –  
RheinAhrCampus Remagen
E-Mail: hartmann@rheinahrcampus.de

Forschungsprojekte Arbeiten 4.0

Prof. Dr. Rolf Ellegast
Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)
E-Mail: rolf.ellegast@dguv.de

Michael Bretschneider-Hagemes 
Informationstechnologie
Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)
E-Mail: michael.bretschneider-hagemes@
dguv.de
 

Dr. Peter Nickel
Neue Technologien, Mensch und Technik
Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)
E-Mail: peter.nickel@dguv.de

Autoren

▸
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•  den Prozess der Aufgabenbearbeitung 
für die Beschäftigten zu strukturieren 
und zu überwachen (zum Beispiel 
durch „Pick-by-Vision“ in der Logistik),

•  Beschäftigte bei der Aufgabenbear- 
beitung anzuleiten und zu informieren 
(zum Beispiel Übermittlung von  
Instruktionen, Meldungen oder  
Anweisungen),

•  virtuelle Arbeitswelten zu simulieren, 
um zukünftige Arbeitsmittel zu gestal-
ten oder Arbeitsabläufe zu trainieren.

Aus diesem Anwendungsspektrum bear-
beitet das IFA derzeit gemeinsam mit 
Hochschulpartnern verschiedene Daten-
brillen-Projekte:

Sichere Inbetriebnahme von  
Flurförderzeugen 
In diesem Projekt werden Anwendungen 
für eine Datenbrille entwickelt und einge-
setzt, mit denen Gabelstapler bei der jewei-
ligen Verwendung systematisch in Augen-
schein genommen sowie gegebenenfalls 
auf offensichtliche Mängel und Funktions- 
einschränkungen kontrolliert werden  
können. Die Inbetriebnahme von Flur- 

för  derzeugen setzt die Durchführung ei- 
nes Sicherheitschecks voraus. Dieser wird 
durch Checklisten dokumentiert, die kon-
ventionell auf einem Klemmbrett durch die 
Beschäftigten mitgeführt werden. Die  
Prüfung bezieht sich auf äußerlich ersicht- 
liche Gefahrenquellen wie zum Beispiel ei-
nen zu geringen Reifendruck. Prob-
lematisch hieran ist, dass die analog ge-
führten Checklisten meist nicht digitalisiert 
vorliegen und die Sicherheitsfachkraft oder 

das Instandhaltungspersonal gegebenen-
falls zu spät über Schäden informiert wird. 
Im Rahmen einer Datenbrillen-Anwendung 
soll daher geprüft werden, ob sich derartige 
Checklisten digital reproduzieren und die 
Ergebnisse des Checks möglichst in Echt-
zeit an die relevanten Beteiligten spiegeln 
lassen. Die Kommunikation soll bidirek- 
tional ermöglicht werden, um eine compu-
tervermittelte Kommunikation zwischen  
den Beteiligten zu ermöglichen. Gefähr-
dungslagen durch festgestellte Schäden  
am Fahrzeug, die nicht zeitnah die zustän-
digen Personen erreichen, sollen so abge-
stellt werden.

Arbeiten mit und ohne Datenbrille an 
einem Kommissionierarbeitsplatz
In einem Kooperationsprojekt mit dem 
RheinAhrCampus der  Hochschule  
Koblenz werden physiologische Auswir-
kungen und Akzeptanz beim Einsatz von  
Datenbrillen an einem Kommissionierar-
beitsplatz untersucht.1 Im Rahmen des 
Projekts sollen Veränderungen von Be-
wegungs- und Belastungsmustern, die 

auf den Einsatz von Datenbrillen zurück-
zuführen sind, am Beispiel eines Kom-
missionierarbeitsplatzes messtechnisch 
analysiert und ergonomisch bewertet 
werden. Gleichzeitig sollen die Akzep-
tanz und das subjektive Belastungs- und 
Beanspruchungsempfinden von Beschäf-
tigten an Kommissionierarbeitsplätzen 
mit einbezogen werden. Die Untersu-
chungen werden sowohl im Labor un- 
ter standardisierten Tätigkeitsbedingun-
gen als auch in der betrieblichen Praxis 
durchgeführt.

Biofeedbacksystem für arbeitsbe-
zogene Muskel-Skelett-Belastungen –  
CUELA Brillenmonitor
Seit Jahren setzt das IFA das CUELA-Mess-
system2 zur Erfassung und Analyse ar-
beitsbezogener Muskel-Skelett-Belastun-
gen in der betrieblichen Praxis ein. Eine 
spezifische Variante des CUELA-Messsys-
tems ist der CUELA-Rückenmonitor3, der 
eine Online-Darstellung von Wirbelsäu-
lenbelastungen bei der Ausführung von 
Tätigkeiten ermöglicht. Damit sollen Be-

Abbildung 1: Monokulare geschlossene 
Datenbrille
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Abbildung 2: Binokulare „See-Through“-
Datenbrille
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„Können Checklisten digitali- 
siert reproduziert werden und die  
Ergebnisse in Echtzeit an die  
Sicherheitsfachkraft spiegeln?“

„Mit Datenbrillen und HMDs werden zukünftige Arbeitsplätze  
simuliert und gefährliche Arbeitssituationen nachgestellt und untersucht,  

um heute die Prävention von morgen zu gestalten.“
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schäftigte für das Thema rückenbelasten-
de Tätigkeiten sensibilisiert werden. In 
einem Kooperationsprojekt mit der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg und dem Rhein-
AhrCampus wird nun ein personengetra-
genes Biofeedbacksystem für ungünstige 
Muskel-Skelett-Belastungen entwickelt, 
der CUELA- Brillenmonitor. Dabei kommt 
eine Datenbrille zum Einsatz, die mit Mi-
niatur-Inertialsensoren kommuniziert, die 
an der oder dem Beschäftigten angebracht 
sind. Muskel-Skelett-Belastungen können 
ihnen auf diese Weise in Echtzeit visuali-
siert werden und es lassen sich hieraus 
Empfehlungen für eine gesundheitsorien-
tiertere Arbeitsweise ableiten. 

Einsatz von Datenbrillen und HMDs 
in Projekten zu Sicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit im Arbeitsschutz
Mit Datenbrillen und HMDs werden zu-
künftige Arbeitsplätze simuliert und ge-
fährliche Arbeitssituationen nachgestellt 
und untersucht. Im SUTAVE-Labor mit 
Großprojektionen von virtuellen und ge-
mischten Welten werden ergänzend oder 
parallel HMDs genutzt, um heute die Prä-
vention von morgen zu gestalten.4 Ein 
Beispiel hierzu ist das Projekt zur Be-
rücksichtigung des Arbeitsschutzes bei 
der Standardisierung von Schiffsschleu-
sen.5 Die Arbeitsschutzbeurteilungen er-
folgen hier durch mehrere Personen. Für 
besondere Arbeitsprozesse wie etwa In-
standhaltungsarbeiten an den Dichtun-
gen von Schleusentoren werden zusätz-

lich HMDs beziehungsweise VR-Brillen 
eingesetzt. Hierdurch können sehr viel-
seitige Arbeitsbewegungen der Personen 
angezeigt und potenzielle Schadstellen 
aus geringer Entfernung und im Detail 
überprüft werden.

In einem weiteren Projekt zur rückschau-
enden Unfallanalyse mit Hubarbeitsbüh-
nen werden HMDs als Datenbrillen dann 
eingesetzt, wenn eine Rundumsicht zur 
Bewertung von Risiken und Gefährdun-
gen erforderlich wird. Für Unfallanalysen 
durch mehrere Personen, die verschiede-
ne Arbeitsbereiche in einer Industriehalle 
berücksichtigen, sind dann Projektionen 
gemischter Welten („Mixed and Augmen-
ted Reality“) auf Leinwand oder Großbild-
schirm besser geeignet.6

Ausblick
Die derzeit laufenden IFA-Projekte ver-
deutlichen die vielfältigen Anwendungs- 
möglichkeiten von Datenbrillen in der  
Arbeitswelt. Bei allen Anwendungen so-
wohl zur Gestaltung von Arbeitsprozessen 
als auch in der betrieblichen Praxis soll-
ten Arbeitsschutzaspekte sowie physische 
und informatorische Belastungen beim 

„Bei allen Anwendungen sollten 
Arbeitsschutzaspekte beim  
Einsatz von Datenbrillen berück-
sichtigt werden.“

Abbildung 3: Binokulare geschlossene VR-Brille, Head-Mounted-Display (HMD)

Fußnoten

[1] Friemert D.; Ellegast R.; Hartmann U.: 
Data Glasses for Picking Workplaces: 
Impact on Physical Workloads. F.F.-H. 
Nah and C.-H. Tan (Eds.): HCIBGO 2016, 
Part II, LNCS 9752, DOI: 10.1007/978-3-
319-39399-5_27, Springer Verlag. 2016, 
S. 281–289

[2] Ellegast, R. P.; Hermanns, I.; Schie-
fer, C.: Feldmesssystem CUELA zur 
Langzeiterfassung und -analyse von Be-
wegungen an Arbeitsplätzen. Zeitschrift 
für Arbeitswissenschaft 64 (2010) Nr. 2, 
S. 101–110

[3] CUELA-Messsystem und Rückenmo-
nitor, www.dguv.de (Webcode: d5128), 
(Stand: 2.9.2016)

[4] Safety and Usability through Applica-
tions in Virtual Environments (SUTAVE), 
www.dguv.de (Webcode: d957219), 
(Stand: 2.9.2016)

[5] Arbeitsschutz bei der Standardi-
sierung von Schiffsschleusen mithilfe 
virtueller Realität, Projekt-Nr. IFA 5135, 
www.dguv.de (Webcode: dp98689), 
(Stand: 2.9.2016)

[6] Nickel, P; Lungfiel, A.; Hauke, M.  
et al: Virtuelle Realität im Arbeitsschutz 
für mehr Sicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit. In: Technische Sicherheit 1 
(2011) Nr. 4, S. 43–47

Einsatz von Datenbrillen berücksichtigt 
werden. Aus den Ergebnissen der Projekte 
werden hierzu konkrete Empfehlungen 
zum Einsatz von Datenbrillen abgelei- 
tet werden.  •
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Seit einigen Jahren auf dem Markt, er-
leichtern Flugroboter (sogenannte Droh-
nen) mittlerweile in immer mehr gewerb-
lichen Bereichen die tägliche Arbeit. Es 
entstehen ständig weitere Einsatzfelder, 
unter anderem im Bauwesen, in der Logis-
tikbranche und in der Landwirtschaft (Do-
bers 2016; Schaper 2016; Tönnesmann 
2016; von Janczewski 2016).

Einsatzmöglichkeiten
Im Dachdeckerhandwerk werden Droh-
nen immer mehr bei der Inspektion und 
Schadensfeststellung an Dachflächen ver-
wendet. Einen ähnlichen Einsatzzweck 
besitzen Drohnen in der Bauwerkssanie-
rung, aber auch bei der Instandhaltung 
von Windkraft- und Solaranlagen oder 
Hochspannungsleitungen. Im Bereich der 
Stadtplanung werden Drohnen ebenso ge-
nutzt wie für die Planung und Überwa-
chung großer Baustellen.

Im Logistikbereich ist der Einsatz von 
Drohnen ebenfalls ein aktuelles Thema. 
In einem vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) geförder-
ten Projekt wird derzeit ein autonomes 
Drohnen-System für eine permanente 
und automatisierte Inventur großer La-
gerflächen entwickelt.1 Ziel ist es, die  
manuelle Kontrolle des Warenlagers zur 
gesetzlich vorgeschriebenen Jahresinven-

tur mithilfe von Drohnen durchzuführen. 
Diese sollen den Lagerbestand über an 
den Waren und Paletten angebrachte  
Registrierpunkte erfassen und die Daten 
über Schnittstellen in bestehende Syste-
me übermitteln. So können Materialeng-
pässe frühzeitig erkannt werden, bevor 
es zu Liefer- oder Produktionsausfällen 
kommt. Dadurch können Logistikunter-
nehmen zukünftig nicht nur Zeit und 
Geld sparen, sondern es können auch 
Dokumentationsfehler vermieden wer-
den. Große Logistikunternehmen testen 
sogar derzeit die Möglichkeiten der Wa-
renzustellung per Drohne an Endver-
braucher und Endverbraucherinnen. 

In der Landwirtschaft werden Drohnen 
bereits zur Bestimmung des optimalen 
Erntezeitpunkts und zur Ermittlung des 
Düngemitteleinsatzes genutzt. Außerdem  
können sie dem Tierschutz dienen: Sie 
überfliegen unmittelbar vor dem Abernten 
landwirtschaftliche Flächen und vertrei-
ben so Wildtiere, die sich zwischen dem 
Getreide befinden.

Auch im Rettungswesen können Drohnen 
hilfreich eingesetzt werden. Es existieren 
bereits Projekte zur Entwicklung von 
Such- und Rettungsdrohnen, insbesonde-
re für unwegsames Gelände.

Vorteile für die Praxis
Inspektionen und Begutachtungen gro-
ßer Gebäude, Dachflächen oder Indust-
rieanlagen, die Hubarbeitsbühnen oder 
gar den Aufbau von Gerüsten notwendig 
machen würden und dadurch kosten- 
und zeitintensiv wären, können durch 
den Einsatz von Drohnen innerhalb we-
niger Stunden durchgeführt werden. 
GPS-basierte Flugrouten der Drohnen 
bieten die Möglichkeiten, Flächen milli-
metergenau zu vermessen, Höhenprofile 
zu dokumentieren oder Baufortschritte 
aus derselben Perspektive zeitlich zu 
überwachen. Da sie in schwer zugängli-
chen Bereichen eingesetzt werden  kön-
nen, leisten Drohnen einen wesentlichen 
Beitrag zur Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit. Durch den Einsatz von Fo-
to-Drohnen bei Inspektionen können 
Sachverständige mithilfe detaillierter 
Aufnahmen 3D-Bilder anfertigen und 
Schäden schon am PC genau identifizie-
ren. Auf diese Weise können Reparatur-
maßnahmen geplant und dokumentiert 
werden, ohne dass Menschen baufällige 
Bereiche betreten müssen. Im Logistikbe-
reich reduziert der Drohneneinsatz Ge-
fährdungen beispielsweise dadurch, dass 
Warenbestände auf verschiedenen Ebe-
nen von (Hochregal-)Lagern nicht mehr 
manuell geprüft werden müssen.

Rahmenbedingungen für den Einsatz
Neben vielen Vorteilen bringt der gewerb-
liche Einsatz von Flugrobotern aber auch 
Herausforderungen für die Sicherheit und 
Gesundheit mit sich. Sie sollten nicht in 
Bereichen eingesetzt werden, in denen 
Menschen unmittelbar mit Drohnen in 

Gewerblicher Einsatz von Drohnen
Leitern, Gerüste, Hubwagen – auf diese Arbeitsmittel kann immer häufiger verzichtet werden. Drohnen als 
ein Aspekt fortschreitender Digitalisierung der Arbeitswelt machen es möglich. Sie bieten dabei Chancen, 
bringen aber auch Risiken mit sich.
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„Der gewerbliche Einsatz von 
Flugrobotern bringt Heraus- 
forderungen für die Sicherheit  
und Gesundheit mit sich.“
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Fußnote

[1] Projekt „InventAIRy“ unter Feder-
führung des Fraunhofer-Instituts,  
www.inventairy.de/p/projekt_431.html

Kontakt kommen können. Außerdem ist 
die Steuerung von Drohnen oder anderen 
Flugrobotern meist nicht intuitiv und er-
fordert Kenntnisse bei der Verwendung.

Daher bieten verschiedene Unternehmen 
bereits Schulungen zum Fliegen von 
Drohnen an. Ein Nachweis solcher Schu-
lungen trägt dabei nicht nur zur Sicher-
heit bei, sondern ist in einigen Bundes-
ländern auch eine Voraussetzung für die 
Erteilung einer Aufstiegserlaubnis. Diese 
muss bei der gewerblichen Nutzung vor 
einem Drohneneinsatz beantragt werden. 
Grundlage dieser Erlaubnis ist das Luft-
verkehrsgesetz (LuftVG), das seit 2011 für 
„unbemannte Luftfahrtsysteme“ zu ge-
werblichen Zwecken Anwendung findet. 
Da diese Erlaubnisse aber von den örtlich 
zuständigen Behörden in den Bundeslän-
dern erteilt werden, in dem der Arbeits-
einsatz durchgeführt werden soll, und 
daher nicht bundeseinheitlich sind, kön-
nen sich die Voraussetzungen und Nach-
weise unterscheiden. Jedoch werden Auf-
stiegserlaubnisse im Allgemeinen nur 
dann vergeben, wenn der geplante Ein-
satz keine Gefahr für die allgemeine Si-
cherheit und Ordnung darstellt und 
Richtlinien zum Schutz der Privatsphäre 
eingehalten werden.

Aufstiegserlaubnisse können projektbezo-
gen oder allgemein erteilt werden. Eine 
allgemeine Aufstiegserlaubnis erhalten 
gewerbliche Nutzer und Nutzerinnen nur 
dann, wenn sie Drohnen nicht über Men-
schenmassen oder Behörden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben einset-

zen (wie etwa Justizvollzugsanstalten oder 
Kraftwerke) und Katastrophengebiete und 
Unfallorte meiden. Sie gelten für maximal 
zwei Jahre. Für die private Nutzung ist je-
doch keine Aufstiegserlaubnis erforder-
lich. Hierfür gibt es lediglich Begrenzun-
gen der Flughöhe (maximal 30 m) und 
Sperrzonen (zum Beispiel Flughäfen,  
Militärgelände, Krankenhäuser), die um-
flogen werden müssen. Gleichfalls gilt 
aber der Schutz der Privatsphäre.

Es werden aber immer wieder Fälle be-
kannt, in denen diese Beschränkungen 
für die Nutzung von Drohnen im Privat-
bereich nicht eingehalten werden. Die  
dadurch entstandene, oftmals eher nega-
tive gesellschaftliche Wahrnehmung von 
Drohnen wirkt sich auf die gewerbliche 
Arbeit mit Flugrobotern aus: Bautechni-
ker und Dachdecker berichten, dass ihre 
Vermessungs- oder Inspektionsarbeiten 
unterbrochen werden, weil Anwohner  
einen Drohnenflug melden (Przybilla 
2016). Neben den behördlich erteilten 
Genehmigungen stellen beim Einsatz ge-
werblicher Drohnen auch die GPS-basier-
ten Flugrouten bei automatischem Flug 
sicher, dass Sperrzonen gemieden und 
nicht überflogen werden können und die 
Regelungen des Luftverkehrsgesetzes 
eingehalten werden.

Relevanz für die gesetzliche  
Unfallversicherung
Auch die Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in Deutschland haben die zuneh-
mende Bedeutung des Einsatzes von Droh-
nen in zahlreichen gewerblichen Bereichen 
erkannt. Um die Chancen zur Reduzierung 
von Gefährdungen durch den Einsatz von 
Drohnen in der Arbeitswelt zu nutzen und 
gleichzeitig die möglichen Risiken zu be-
herrschen, beschäftigt sich  federführend 
der Fachbereich „Handel und Logistik“ der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) mit dem Thema „Sicherer  
Umgang mit Drohnen“ und erarbeitet dazu 
eine DGUV Information.

Die Einsatzbereiche von Flugrobotern im 
gewerblichen Bereich stecken noch in den 
Anfängen und werden in absehbarer Zeit 
in verschiedenen Branchen noch häufiger 
und vielfältiger. Sie so zu nutzen, dass sie 
die Arbeit erleichtern und gleichzeitig die 
Sicherheit und die Gesundheit erhöhen, 
sollte das Ziel bei der Weiterentwicklung 
der Einsatzmöglichkeiten von Drohnen 
für den gewerblichen Bereich sein.  •
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„Gefährdungen sollen durch  
den Einsatz von Drohnen in der 
Arbeitswelt reduziert und  
die Risiken beherrscht werden.“
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Ob nun neue Technologien die Arbeits-
welt verändern oder mobil-flexibles Arbei-
ten – die gesetzliche Unfallversicherung 
begleitet und gestaltet diese Veränderun-
gen mit dem Präventionsgedanken. 

Weitere Stufe der Automatisierung 
und Vernetzung
Die vierte industrielle Revolution, ge-
meinhin „Industrie 4.0“ genannt, hebt 
sich durch eine umfassende Vernetzung 
von Prozessen von ihren Vorgängerrevo-
lutionen ab. Autonome Vernetzungs- und 
Entscheidungsfähigkeit von Systemen 
oder eine durchgreifende Internetnut-
zung in Produktion und Dienstleistung 
charakterisieren die Industrie 4.0.1 Der 
Mensch bleibt häufig außen vor und über-
nimmt eine von außen kontrollierende 
Funktion. Maschinen führen nicht mehr 
nur einen Prozessschritt aus, sondern 
sind fähig zu lernen. Mensch und kolla-
borierender Roboter verknüpfen ihre be-
sonderen Fähigkeiten in einem gemeinsa-
men Arbeitsbereich ohne trennende 
Schutzeinrichtungen. Mit Sensoren aus-
gestatte Feuerwehrschutzkleidung kom-
muniziert mit externen Personen wäh-

rend des Einsatzes und erhöht dadurch 
den Schutz für die tragende Person. 

Die Zahl der Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten könnte durch den Einsatz 
solcher Technologien sinken, die zum 
Beispiel einen erhöhten persönlichen 
Schutz bieten oder gefährliche Prozesse 
für den Menschen übernehmen. Um die 
Chance der neuen Technologien für die 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
in jeder Hinsicht zu nutzen, müssen die-
se technischen Entwicklungen von Be-
ginn an begleitet werden. Die Zusam- 
menarbeit von Produktentwicklung, Netz- 
werkgestaltung und Produktionsplanung 
muss vor allem präventiv erfolgen.1 Hier 
kommt die gesetzliche Unfallversiche-
rung unter anderem bei der Forschung 
und Begleitung von Produktentwicklun-
gen mit ins Spiel.

Das Prüf- und Zertifizierungssystem der 
DGUV (DGUV Test) leistet einen bedeuten-
den Beitrag zur Prävention, indem es beim 
Herstellungsbetrieb direkt an der Quelle 
neuer Produkte und neuer Produkteigen-
schaften ansetzt. Die sieben Grundsätze 

zum Nutzen der Präventionsleistung Prü-
fung und Zertifizierung für Herstellungs-
betriebe und Betreiberfirmen behalten ih-
re Gültigkeit und Aussagekraft (www.dguv.
de/webcode/m1225310). Herstellende Fir-
men sowie die Mitgliedsfirmen profitieren 
von den Fachkenntnissen und der Praxis-
erfahrung im DGUV Test, wenn arbeits-
schutzrelevante Mängel an den Produkten 
während der Konformitätsbewertungsver-
fahren aufgedeckt und beseitigt werden 
können und bevor sie in die Mitgliedsbe-
triebe gelangen. Neben dem nationalen 
und europäischen Vorschriften- und Nor-
menwerk sind immer auch auf die Präven-
tion ausgerichtete branchenbezogene  
Gefährdungsanalysen und Risikobeur- 
teilungen Grundlage einer Prüfung. Diese 
Vorgehensweise kommt den DGUV Test 
Prüf- und Zertifizierungsstellen auch bei 
neuen Entwicklungen zugute. 

Jedoch ist davon auszugehen, dass die 
neuen Technologien Produkte und Pro-
duktionsprozesse hervorbringen werden, 
auf die bei der Prüfung und Zertifizierung 
mit neuer Herangehensweise reagiert wer-
den muss. 

Anforderungen an die Prüfung und  
Zertifizierung

Miteinander kommunizierende Maschinen und kollaborierende Roboter in der industriellen Produktion, 
Drohnen, die Dachdeckerinnen und Dachdecker bei der Dachinspektion unterstützen, oder in Feuer- 
wehrbekleidung integrierte Sensoren, die vor akuten Gefahren warnen: Technologien dieser Art definieren  
die Arbeitswelt 4.0. Sie sind komplex, interdisziplinär und entwickeln sich in großer Geschwindigkeit.  
Änderungen dieser Art gehen auch mit neuen Herausforderungen an die Prüfung und Zertifizierung einher.

Technologien der Arbeitswelt 4.0

Dr. Karl Wickert
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Berufsgenossenschaft  
Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN)
E-Mail: karl.wickert@bgn.de
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Veränderte Anforderungen an  
Prüfung und Zertifizierung
Grundsätzlich gehört es zur Kompetenz 
von Prüf- und Zertifizierungsstellen, sich 
auf technische Entwicklungen und Pro-
duktinnovationen hinsichtlich des Prüfge-
schehens einzustellen. Sie haben diese Fä-
higkeit in der technischen Entwicklung bis 
heute immer wieder unter Beweis gestellt. 
Die Technologien der Arbeitswelt 4.0 brin-
gen aber eine noch nicht klar definierbare 
Intensität an neuen Möglichkeiten und 
Produkten mit sich. Es ist zu erwarten, 
dass sich Strukturen schneller verändern 
als in früheren Phasen des technologi-
schen Wandels. Daher ist es für die Prü-
fung und Zertifizierung wichtig, Grundla-
gen zu schaffen, um rechtzeitig auf neue 
Anforderungen eingestellt zu sein.

Von der Baumusterprüfung hin  
zur Applikationsprüfung
Die Prüfung und Zertifizierung muss sich 
darauf einstellen, dass sich der Schwer-
punkt der Prüftätigkeit von der Baumus-
terprüfung beim Hersteller möglicher- 
weise hin zur Applikationsprüfung im  
Mitgliedsbetrieb verschieben wird. Denn 
die Interaktion einer Maschine in ihrem 
Arbeitsumfeld mit anderen Maschinen 
oder den Mitarbeitenden ohne Schutzein-
richtungen wird an Bedeutung zunehmen. 
Hierfür müssen neue Prüfmethoden ent-
wickelt werden. 

Die hierbei entstehende Synergie bei der 
Zusammenarbeit mit anderen Präventi-
onsleistungen ist für die Präventionswir-
kung der Prüfung und Zertifizierung sehr 
wertvoll. Die DGUV Test Prüf- und Zertifi-
zierungsstellen sind mehrheitlich bei den 
Unfallversicherungsträgern angesiedelt. 
Diese Nähe zum betrieblichen Alltag der 
Mitgliedsbetriebe, verbunden mit der Ent-
schlossenheit, Prüfung und Zertifizierung 
als Leistung der Prävention umzusetzen, 
prädestiniert die Stellen besonders für die 
Umsetzung dieser neuen Anforderung.

Einbeziehen weiterer Lebensstadien  
in die Prüfung
Weiterhin ist es vorstellbar, dass aufgrund 
der vollautomatischen Produktion, die ei-
ne automatische Einstellung der Maschi-
nen ermöglicht, die Prüfung und Zertifizie-
rung von  Maschinenstadien wie Wartung, 
Service und Störungsdienst eine größere 
Bedeutung erlangen als bisher.2 

Anzahl der Prüfungen unvoll- 
ständiger Maschinen steigt
Da davon auszugehen ist, dass sich Ma-
schinen zukünftig eigenständig zu Pro-
duktionsanlagen konfigurieren können, 
muss bei der Prüfung und Zertifizierung 
eine Vielzahl an möglichen Schnittstellen 
betrachtet werden. Die Anzahl der Prüfun-
gen unvollständiger Maschinen steigt, 
weil Maschinen verschiedener Herstel-

lungsbetriebe automatisch zu Produkti-
onsanlagen kombiniert werden können.2 
Es lässt sich daher abschätzen, dass das 
Prüfen und Zertifizieren von weniger 
Sichtprüfungen und mehr Konzeptprü-
fungen geprägt sein wird. Die Begriff-
lichkeiten „unvollständige Maschinen“ 
 (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) und 
„vorhersehbare Verwendung“ (Produktsi-
cherheitsgesetze) beschreiben diese neue 
Qualität nur unzureichend. Es ist daher zu 
erwarten, dass die bevorstehende techni-
sche Evolution auch in der Rechtsetzung 
ihren Niederschlag finden wird.

Alleinstellungsmerkmal Branchen-
bezug gewinnt an Bedeutung
Alleinstellungsmerkmale der Prüf- und Zer-
tifizierungsstellen im DGUV Test, wie die 
branchenbezogene Gefährdungsanaly - 
se oder auch das Zusammenwirken der  
Prüfung und Zertifizierung mit anderen  
Präventionsleistungen, bei dem die Mit-
gliedsbetriebe stets im Mittelpunkt stehen, 
werden in ihrer Bedeutung zunehmen. Ins-
besondere Forschung und Entwicklung, die 
Mitarbeit in der Normung sowie die Auf-
sichtsdiensttätigkeit wirken eng mit den  
Erkenntnissen der Prüfung und Zertifizie-
rung zusammen. Es ist von großem Wert  
für die Herstellungsfirmen, die Betriebe 
und damit für die Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit insgesamt, diese Allein-
stellungsmerkmale aufrechtzuerhalten. 

In der vernetzten Fabrik können Cyber-Physische Systeme mithilfe des Internets der Dinge miteinander kommunizieren.

▸
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Kompetenz der IT-Security verstärken 
Da Maschinen oder Produkte zunehmend 
mit anderen Systemen digital vernetzt 
sein werden, gewinnt die IT-Security ver-
stärkt an Bedeutung. Die Produkte müs-
sen so konstruiert und programmiert sein, 
dass keine Risiken durch Attacken von au-
ßen bestehen. Demzufolge müssen die 
Prüf- und Zertifizierungsstellen bei der 
Qualifikation ihrer Beschäftigten eine  
IT-Kompetenz sicherstellen. Neue Ausbil-
dungsformen wie „mech-it-trical engi-
neer“ als Kombination von IT-Spezialist 
und mechanical und electrical engineer 
könnten interessant werden.2

Psychische Belastungen werden  
verstärkt zum Prüfgegenstand
Aber auch andere Aspekte wie die der psy-
chischen Belastung rücken weiter in den 
Vordergrund. Je mehr Automation vor-
herrscht, desto geringer wird die körperli-
che Belastung der Beschäftigten, die räum-
lich getrennt vom Prozess kontrollierende 
Funktionen wahrnehmen. Monotonie, die 

plötzlich durch Phasen von hoher Konzen-
tration und Aufmerksamkeit beim Eingriff 
in das System unterbrochen werden, birgt 
die Gefahr von psychischen Belastungen.1 
Die Prüfung und Zertifizierung hat sicherzu-
stellen, dass die neuen Kontrollkonzepte 
diese Belastungen verhindern und auf die-
sem Wege der Prävention Rechnung tragen.2

Holzener Thesen 
Die DGUV Test Prüf- und Zertifizierungs-
stelle Nahrungsmittel und Verpackung 
(www.pz.bgn.de) hat sich der Fragestel-
lung Prüfen und Zertifizieren in der Ar-
beitswelt von Industrie 4.0 speziell ge- 
widmet und einen Zukunftsworkshop 
durchgeführt. Die dort erarbeiteten Holz-
ener Thesen fassen die Auswirkungen auf 
die Arbeit der Prüf- und Zertifizierungsstel-
len prägnant zusammen (www.dguv.de/
webcode/d1087143).

Basis schaffen
Die Anforderungen an die Prüfung und 
Zertifizierung werden sich verändern.  

Die DGUV Test Prüf- und Zertifizierungs-
stellen sind aufgrund ihrer Methoden- 
und Branchenkompetenz für die Verän-
derungen sehr gut gerüstet. Immer schon 
haben sie sich auf neue technische Ent-
wicklungen und Innovationen einge-
stellt. Die übergreifende Zusammenarbeit 
der Experten und Expertinnen aller Stel-
len schafft die Basis, um auf die Anfor-
derungen dieser besonderen, schnell vo-
ranschreitenden und interdisziplinären 
Entwicklung neuer Technologien der Ar-
beitswelt 4.0 reagieren zu können. •
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Industrieroboter werden in der Automobilindustrie schon lange eingesetzt.

Fußnoten

[1] DGUV (Hrsg.): Initiativpapier „Neue 
Formen der Arbeit – Neue Formen der 
Prävention“, 2016

[2] Ohlhauser, S.: Konferenzbeitrag 
Euroshnet Konferenz, 14.-16.10.2015 in 
Sevilla
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Verstehen  
ist wichtig!

www.universum-shop.de
Thema Fremdsprachen
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Mehrsprachige Plakate und Aufkleber 
mit verständlichen Illustrationen – 
jetzt auch als Paket mit Preisvorteil
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Die Arbeitswelt in Deutschland ist derzeit 
von einer hohen Dynamik und Komplexi-
tät gekennzeichnet. Einerseits führen neue 
Technologien, Ökonomisierung und die 
Erweiterung des Dienstleistungssektors zu 
einer veränderten Struktur der Arbeitsver-
hältnisse, neuen Möglichkeiten der Be-
schäftigung, der Prävention und der Ge-
sundheitsförderung. Andererseits steigern 
veränderte betriebliche Bedingungen im 
internationalen Wettbewerb, älter werden-
de Belegschaften und eine Zunahme chro-
nischer Erkrankungen und psychischer 
Beanspruchung die Anforderungen an die 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen und 
die Bedeutung für Prävention und Ge-
sundheitsförderung im Betrieb. Oberstes 
Ziel ist, die Beschäftigungsfähigkeit zu er-
halten. Das Setting Betrieb spielt dabei ei-
ne wichtige Rolle, da auf Grundlage der 
vorhandenen Vorgaben des Gesetzgebers 
etwa 42 Millionen Personen so zu diesem 
Thema erreicht werden können.

Wie die Unfallstatistiken zeigen, hat die 
Arbeitssicherheit in den meisten Unter-
nehmen bereits ein hohes Niveau erreicht. 
Die meldepflichtigen Arbeitsunfälle sind 
seit 1960 deutlich rückläufig. Ein wichti-
ger Anhaltspunkt für Präventionsansätze 
im Betrieb sind die Gründe krankheitsbe-
dingter Fehlzeiten. 2014 entfielen etwa 24 
Prozent der krankheitsbedingten Fehlzei-
ten bei den GKV-Versicherten auf Muskel- 

und Skeletterkrankungen, 12 Prozent auf 
psychische Störungen und Verhaltensstö-
rungen und je 11 Prozent auf die zwei Dia-
gnosegruppen Verletzungen, Vergiftungen 
und Unfälle sowie Atemwegserkrankun-
gen (Suga 2014, 2016). Die Krankenkassen 
verzeichnen einen kontinuierlichen An-
stieg des durch psychische Erkrankungen 
verursachten Anteils an Arbeitsunfähig-
keitstagen.

Unabhängig von den Arbeitsunfähigkeits-
daten ist der Zusammenhang zwischen 
psychosozialen Faktoren in der Arbeits-
welt und psychischer und körperlicher Ge-
sundheit, Leistungs- und Beschäftigungs-
fähigkeit unstrittig. Um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, entsteht für Unternehmen ein 
großer Bedarf an Unterstützung und Bera-
tung in den Bereichen Prävention und Ge-
sundheitsförderung. Die VBG sieht es als 
ihre Aufgabe an, Gesundheit und Beschäf-
tigungsfähigkeit zu schützen und zu för-
dern. Dazu ist es notwendig, sich an den 
aktuellen Entwicklungen der Arbeitswelt 
und erweiterten gesetzlichen Grundlagen 
im Rahmen von Arbeit und Gesundheit 
auszurichten.

Zurzeit sind folgende Trends zu beobach-
ten:

•  Die wichtigsten Handlungsfelder  
auf EU-Ebene für Unternehmen  
im Bereich Arbeitsschutz sind Unfälle, 
Muskel-Skelett-Erkrankungen,  
arbeitsbedingter Stress einschließlich 
Gewalt am Arbeitsplatz, Mobbing, 
Lärm und Vibration und Gefahrstoffe 
(EU-OSHA 2009)

•  Klarer Trend zum systembasierten  
in die Unternehmensführung  
eingebundenen Ansatz

•  Rund 98 Prozent der Unternehmen  
in Deutschland sind Kleinbetriebe mit 
weniger als 50 Beschäftigten

•  Große und wachsende Zahl von  
Unternehmen setzt betriebliche  
Maßnahmen zur Gesundheits- 
förderung um

•  Hürden für die Umsetzung des  
Managements von Sicherheit und  
Gesundheit sind vorrangig fehlende 
Ressourcen (Zeit, Personal, Geld),  
fehlendes Fachwissen sowie fehlende 
Anleitung und Unterstützung

•  Zunahme des Anteils an Erwerbs- 
personen mit einem Lebensalter über 
60 Jahren

•  Entwicklung moderner Informations- 
und Kommunikationstechnologien

•  Das 2015 in Kraft getretene  
Präventionsgesetz

Arbeit und Gesundheit
Für Betriebe ist es eine große Herausforderung, mit den rasanten Entwicklungen der Arbeitswelt  
Schritt zu halten. Mit einem erweiterten Arbeitsschutzmodell möchte die VBG sie in Sachen Gesundheit und  
Beschäftigungsfähigkeit verstärkt unterstützen.
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Dr. Jens Petersen
Referat Arbeitsmedizin der VBG
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Autorin und Autor

Prävention der Zukunft

„Um wettbewerbsfähig zu bleiben, 
entsteht für Unternehmen  
ein großer Bedarf an Beratung.“
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Die VBG ist eine der großen Berufsge- 
nossenschaften in Deutschland, über  
eine Million Unternehmen aus mehr als  
100 Branchen sind mit mehr als 9 Millio-
nen Beschäftigten gesetzlich versichert. 
Das Branchenspektrum ist neben dem 
Kernbereich Büro und Verwaltung mit 
Zeitarbeit und Glas- und keramischer In-
dustrie breit gefächert. Um den Anforde-
rungen gerecht zu werden, muss Präven-
tion stärker als bisher umfassend und 
ganzheitlich betrieben werden. Das vor-
liegende von der VBG interdisziplinär ent-
wickelte erweiterte Arbeitsschutzmodell 
schafft dafür die konzeptionelle Grundla-
ge. Kern des Konzeptes ist die Annahme, 
dass Gesundheitsgefährdungen durch  
das Zusammenwirken verschiedener Fak-
toren resultieren können, die sich auch 
gegenseitig verstärken. Ziel ist es, diese 
Wechselwirkungen in die Betrachtung des 
Arbeitsschutzes systematisch und ganz-
heitlich einzubeziehen. Dabei sind die in 
Abbildung 1 dargestellten vier Handlungs- 
und Zieldimensionen relevant.

Schadensbegrenzung/-vermeidung
Die Basis des Arbeitsschutzes bildet das 
Grundverständnis, Arbeit so zu gestalten, 
dass sie unmittelbar keine Gefahren für 
Leben und Gesundheit darstellt. Die VBG 

unterstützt Unternehmen dabei, Schäden 
für die Gesundheit durch direkte und un-
mittelbare Gefährdungen bei der Arbeit zu 
vermeiden.

Arbeitsbedingte Gesundheits- 
gefahren
Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren kön-
nen umschrieben werden als Arbeitsbedin-
gungen jeder Art, die Gesundheitsstörun-
gen verursachen oder mitverursachen 
können. Die VBG unterstützt Unternehmen 
dabei, alle Gefährdungskomponenten zu 
berücksichtigen, auch mittelbar und indi-
rekt auf die Gesundheit und Beschäfti-
gungsfähigkeit einwirkende Faktoren.

Gesundheitskompetenz
Neue Formen der Arbeit erschweren die 
Erreichbarkeit von Beschäftigten für Prä-
ventionsbemühungen, gleichzeitig steigt 
die Eigenverantwortung für Ablauf und 
Erfolg von Arbeitsprozessen. Die VBG 
unterstützt Unternehmen dabei, Bedin-
gungen zu schaffen, die die Gesund-
heitskompetenz von Beschäftigten stär-
ken. Dies bedeutet nicht nur, dass Be- 
schäftigte im Gesundheitsverhalten ge-
schult werden. Vielmehr geht es darum, 
Mitarbeiterorientierung und -beteiligung 
zu fördern.

Präventionskultur
Eine gute Präventionskultur ist der Nähr-
boden für gesunde und sichere Arbeits-
bedingungen. Die VBG unterstützt Unter-
nehmen dabei, ihre Präventionskultur zu 
reflektieren, und gibt Impulse für die Ge-
staltung betrieblicher Bedingungen, die 
einen positiven Einfluss auf die Sicher-
heit und Gesundheit haben. Betriebliche 
Organisationsentwicklungsprozesse zu 
unterstützen, ist dabei von zentraler Be-
deutung.

Ausblick
Alle Erkenntnisse und Daten lassen den 
Schluss zu, dass das Thema „Arbeit und 
Gesundheit“ auch in Zukunft von großer 
Bedeutung sein wird und möglicherwei-
se für die Unfallversicherungsträger 
noch an Relevanz gewinnt. Auch des-
halb ist es erforderlich, die Trends und 
Entwicklungen zum Thema kontinuier-
lich zu beobachten und zu analysieren. 
Insbesondere der Bereich Forschung ist 
hier von Bedeutung. Zudem ist eine kon-
tinuierliche Beobachtung und Auswer-
tung der sozialpolitischen Entwicklun-
gen und des Bedarfs der Unternehmen 
notwendig, was zukünftig die aktive Be-
teiligung aller Elemente der Prävention 
erforderlich macht.

Mit dem erweiterten Arbeitsschutzmodell 
als zentralem Bestandteil und den abgelei-
teten Zielen, Strategien und Handlungsfel-
dern bildet das Präventionskonzept „Arbeit 
und Gesundheit“ der VBG eine dynamische 
Grundlage, die bei Bedarf den aktuellen 
Entwicklungen angepasst und weiterentwi-
ckelt wird. Das Konzept kann unter  
www.vbg.de/arbeitundgesundheit herunter-
geladen werden. Die Umsetzung innerhalb 
der Prävention der VBG wurde bereits er-
folgreich gestartet: Ein interaktiver Werk-
zeugkasten stellt die Angebote zu Schwer-
punktthemen übersichtlich zusammen und 
ermöglicht die Kombination verschiedener 
Informations- und Schulungsangebote. Für 
die Entwicklung ist die aktive Beteiligung 
aller Elemente der Prävention erforderlich, 
um das erweiterte Arbeitsschutzmodell mit 
Leben zu füllen und zum Nutzen der Unter-
nehmen in die Praxis zu tragen.   •

Abbildung 1: Erweitertes Arbeitsschutzmodell der VBG

„Für die Entwicklung ist die  
aktive Beteiligung aller Elemente 
der Prävention erforderlich.“

Gesundheitskompetenz

Präventionskultur

Arbeitsbedingte
Gesundheitsgefahren

Schadensbegenzung/
-vermeidung
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Ausgangslage
Die Digitalisierung der Arbeitswelt bietet 
zahlreiche Chancen, Flexibilität, Produk-
tivität und Leistung zu steigern, bringt 
aber gleichzeitig neue oder veränderte 
Anforderungen an Arbeitsschutz- und 
Präventionsmaßnahmen mit sich. Wie ge-
nau diese digitalisierte Arbeitswelt zu ge-
stalten ist, welche Auswirkungen diese 
Entwicklung auf die Arbeitsgestaltung ha-
ben wird und wie sich die Risiken frühzei-
tig identifizieren und Potenziale effizient 
nutzen lassen, ist noch offen und wurde 
bisher kaum untersucht. Diesen Fragen 
geht das vom BMBF geförderte Verbund-
projekt „Prävention 4.0“ nach.

Um die Potenziale zu nutzen und die Ar-
beitsbedingungen im Zuge der Integration 
smarter Produktions- und Dienstleis-
tungssysteme in Arbeitsprozesse gesund-
heitsgerecht und produktiv zu gestalten, 
werden folgende zentrale Fragen ange-
gangen: Was verändern der „Kollege“ Ro-
boter und smarte Arbeitsmittel in der Ar-
beitsgestaltung? Wie wandeln sich die 
Arbeitsprozesse, wenn die Produktion, die 
Dienstleistung oder ein Auftrag über das 
Internet gesteuert werden kann? Welche 
neuen Kompetenzen und Qualifizierun-
gen benötigen Beschäftigte und Füh-

rungskräfte? Welche neuen Belastungen 
treten in der Arbeit 4.0 auf? Wie kann die 
Datensicherheit gewährleistet werden? 
Welchen Einfluss haben Führung und Un-
ternehmenskultur auf die Gestaltung von 
digitalisierten Produktionssystemen?

Damit große sowie kleine und mittlere Un-
ternehmen auf die oben formulierten Fra-
gen eine Antwort finden, Potenziale der 
digitalisierten Arbeitswelt nutzen sowie die 
Risiken für die Gesundheit von Beschäftig-
ten frühzeitig erkennen und angehen kön-
nen, ist das Ziel des Projekts, die relevan-
ten Handlungsfelder für eine gesunde und 
sichere Arbeit mit Cyber-Physischen Syste-
men (CPS) zu identifizieren und konkrete 
Handlungsempfehlungen und Leitlinien 
für eine produktive, sichere und gesunde 
Arbeitsgestaltung zu entwickeln.

Dabei bearbeitet das Projekt die Hand-
lungsfelder Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit, Organisation und Führung so-

wie Kultur im Unternehmen. Für jedes 
Handlungsfeld wird von einem in diesem 
Fachbereich spezialisierten Forschungs-
institut untersucht, welche Präventions-
maßnahmen zu einem sicheren und ge-
sunden Arbeiten beitragen. Zudem wird 
ermittelt, inwiefern sich Präventionsan-
gebote in kleinen und mittleren sowie 
großen Unternehmen unterscheiden müs-
sen, um wirksam zu sein.

Insgesamt sind sieben Forschungseinrich-
tungen sowie elf Umsetzungspartner (zum 
Beispiel Arbeitgeberverbände, Gewerkschaf-
ten, Berufsgenossenschaften) und eine Viel-
zahl von Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen an dem Projekt beteiligt.

Verbundpartner:

•  BC GmbH Forschungs- und  
Beratungsgesellschaft, Wiesbaden

•  Institut für angewandte Arbeits- 
wissenschaft e. V. – ifaa, Düsseldorf

•  Institut für Betriebliche Gesundheits-
förderung – BGF GmbH, Köln

•  Institut für Mittelstandsforschung – 
IfM Bonn

•  Institut für Technik der Betriebsfüh-
rung im Deutschen Handwerksinstitut 
e. V. – itb Karlsruhe

•  Sozialforschungsstelle Dortmund,  
ZWE der TU Dortmund – sfs

•  VDSI – Verband für Sicherheit,  
Gesundheit und Umweltschutz bei  
der Arbeit e. V.

•  Forum Soziale Technikgestaltung – FST

Umsetzungspartner:

•  AGV Banken – Arbeitgeberverband  
des privaten Bankgewerbes

•  BDA – Bundesvereinigung der  
Deutschen Arbeitgeberverbände

„Prävention 4.0“ – die neue  
Arbeitswelt präventiv gestalten
Ein neues Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) verfolgt das Ziel, konkrete 
Handlungsempfehlungen und Leitlinien für eine produktive, sichere und gesunde Arbeitsgestaltung in der 
Arbeitswelt 4.0 zu entwickeln.

„Ziel ist es, die relevanten Hand-
lungsfelder für eine gesunde, si-
chere Arbeit mit Cyber-Physischen 
Systemen zu identifizieren.“
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•  Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie (BG RCI)

•  IG Metall – Heidelberg
•  METALL NRW Verband der Metall-  

und Elektroindustrie  
Nordrhein-Westfalen e. V. 

•  Offensive Gutes Bauen (nationale  
Initiative)

•  Offensive Mittelstand (nationale  
Initiative)

•  Südwestmetall – Verband der  
Metall- und Elektroindustrie  
Baden-Württemberg e. V.

•  ver.di – Vereinte Dienstleistungs- 
gewerkschaft – Bund

•  Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
(VBG)

•  Zentralverband des Deutschen  
Handwerks (ZDH)

Vorgehensweise
In einem ersten Schritt wird eine nationale 
und internationale Literaturrecherche zum 
Thema Prävention in der digitalisierten  
Arbeitswelt durchgeführt. Grundlage ist  
ein systematisches und strukturiertes Ana-
lyseraster mit wissenschaftlichen Kriterien 
und Indikatoren, nach denen die vorlie-
genden Studien ausgewertet werden. Der 
aktuelle Stand der Forschungsergebnisse 
wird im Anschluss in Workshops und auf 
einem Fachkongress vorgestellt.

In einem weiteren Schritt werden in ver-
schiedenen Zukunftsworkshops die Hand-
lungsfelder und Maßnahmen mit den be-
teiligten Projektpartnern diskutiert und 
abgestimmt. Als Ergebnis wird ein Hand-
lungsleitfaden beziehungsweise Selbstbe-
wertungsinstrument erstellt, welches 
nach weiteren Abstimmungsprozessen 
und Überarbeitungsschritten auf einem 
Fachkongress präsentiert wird.

Des Weiteren erfolgen eine Evaluation des 
Instruments in den beteiligten Betrieben 
sowie eine abschließende Überarbeitung. 
Die endgültige Version des Handlungsleit-
fadens wird zusammen mit der Umset-
zungsempfehlung auf einem weiteren 
Fachkongress vorgestellt und zur Anwen-
dung freigegeben.

Produkte des Projektes
Für Fachleute in größeren Unternehmen 
und aus den Bereichen Beratung und 
Wissenschaft sowie für Akteurinnen und 
Akteuren im „politischen Raum“ wird die 
wissenschaftlich fundierte Expertise 
„Umsetzungsempfehlung Prävention 4.0“  
entwickelt. Für kleine und mittlere Un-
ternehmen wird ein Handlungsleitfaden 
mit Selbstbewertungsinstrument „Prä-
vention 4.0“ aufbereitet und zur Verfü-
gung gestellt. Ziel des Handlungsleitfa-

dens ist es, die Zielgruppen in die Lage 
zu versetzen, eine nachhaltige betrieb-
liche Gesundheitspolitik für eine wirk-
same Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit im Hinblick auf die zunehmend 
digitalisierte und flexible Arbeitswelt zu 
betreiben.

Kurzfristig sollen die Produkte dazu bei-
tragen, die Akteurinnen und Akteure 
zum Thema Prävention 4.0 handlungs- 
und sprachfähig zu machen. Mittel- und 
langfristig sollen die Produkte und die 
aufgebauten Transferstrukturen über die 
Sozialpartner, Verbände und Netzwerke 
dabei helfen, dass der Mittelstand und 
das Handwerk die Potenziale der Arbeits-
welt 4.0 über präventive Arbeitsgestal-
tung besser nutzen und ausschöpfen 
können. Dabei werden Erfahrungen aus 
der Praxis, der Wissenschaft sowie den 
intermediären Organisationen einbezo-
gen (Abbildung 1).

Insgesamt bietet das Projekt für die be-
teiligten Betriebe, Verbände und For-
schungseinrichtungen die Chance, die 
Diskussion zum Thema Prävention und 
Gesundheit in der digitalisierten Arbeits-
welt mitzugestalten und sich frühzeitig 
auf die Veränderungen der Führungsan-
forderungen durch CPS einzustellen.  •

Abbildung 1: Produkte des BMBF-Projektes „Prävention 4.0“

Wertschöpfungsprozesse in und zwischen Betrieben (auch segmentierte)
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„Tragbare Technologie“ – die wörtliche 
Übersetzung des Begriffes „Wearable“ – 
ist ein wichtiger aktueller Techniktrend, 
der auch in der Arbeitswelt angekommen 
ist. Bei Wearables handelt es sich um Com-
puter- oder Sensorsysteme, die am Körper 
getragen werden und kontextbezogen mit 
dem Nutzer oder der Nutzerin interagie-
ren. Grundsätzlich kann ein Wearable un-
ter schiedliche Arten von Daten sammeln 
und speichern – je nachdem welche Arten 
von Sensoren integriert sind. Weit ver-
breitete Beispiele für Wearables sind 
Smartphones, „schlaue“ Armbanduhren 
(Smartwatches) und Fitnesstracker, die 
physiologische Kennwerte aufzeichnen 
und den Nutzenden Hinweise zu ihrem 
Gesundheitszustand liefern.   Aber auch  
intelligente Kleidungsstücke („Smart Tex-
tiles“), in die Sensoren integriert sind, 

sind zunehmend kommerziell verfüg- 
bar. Das Tragen dieser Geräte soll ähnlich 
unkompliziert und „intuitiv“ sein wie das 
Tragen tatsächlicher Kleidung und mo-
discher Accessoires wie zum Beispiel 
Schmuck. Die Krankenkassen beobachten 
diese technischen Entwicklungen mit gro-
ßem Interesse, da sie eine Unterstützung 
bei der Gesundheitsberatung darstellen 
können. Eine repräsentative Umfrage der 
IKK Classic zum Thema „Medizin- und  
Gesundheits-Apps“ ergab, dass bereits  
22 Prozent der Deutschen Handy-Applika-
tionen nutzen, die Gesundheitswerte kon-
trollieren oder Gesundheitsinformationen 
bereitstellen.1 65 Prozent der Befragten 
standen Apps, die spezifische medizi-
nische Werte messen und an Arztpraxen 
übermitteln können, prinzipiell positiv  
gegenüber. Allerdings sehen 39 Prozent 
der befragten Personen auch die Gefahr 
einer Fehldiagnose bei der Nutzung von 
Gesundheits-Apps.

In der Arbeitswelt werden Wearables zu-
nehmend eingesetzt. Das Institut für Ar-
beitsschutz der DGUV (IFA) testet in Ko-
operation mit der Hochschule Koblenz 
(RheinAhrCampus Remagen) derzeit unter  - 
schiedliche Wearable-Typen auf deren Ge-
nauigkeit bei der Messung physischer Pa-
rameter und deren Praktikabilität beim  
Einsatz am Arbeitsplatz. Ein Anwendungs- 
gebiet ist die Untersuchung bewegungsar-
men Verhaltens am Arbeitsplatz. Dies er-
folgt vor dem Hintergrund, dass es zuneh-
mend bewegungsarme Arbeitsplätze in 
Deutschland gibt. Insbesondere die Arbeit 
an Bildschirmen wird mit Bewegungsarmut 
in Verbindung gebracht, die auch Einfluss 
auf das Freizeitverhalten haben kann.2 Der 
Zusammenhang zwischen sitzenden Tätig-
keiten und negativen gesundheitlichen  
Auswirkungen wird noch erforscht. In einer 
systematischen Literaturstudie zu bewe-

gungsarmem Verhalten am Arbeitsplatz 
wurde nur im begrenzten Umfang eine  
Verbindung zu muskuloskelettalen Be-
schwerden, kardiovaskulären Erkrankun-
gen und Diabetes nachgewiesen.3 Die Unter-
suchung eines möglichen Zusammenhangs 
zwischen dauerhaftem Sitzen am Arbeits-
platz und negativen gesundheitlichen 
Auswirkungen ist daher weiterhin eine 
wichtige Forschungsaufgabe. In entspre-
chenden Langzeitstudien werden Weara-
bles zur Erfassung der physischen Aktivi-
täten eingesetzt, um Zusammenhänge 
zwischen dem Bewegungsverhalten am 
Arbeitsplatz und der Gesundheit von Be-
schäftigten zu gewinnen (siehe Bild). Da-
bei werden je nach Fragestellung verschie-
dene Arten von Wearables eingesetzt.

Klassifizierung von Messsystemen  
zur Erfassung und Bewertung der  
physischen Aktivität
Bei der Auswahl eines Wearables als tech-
nisches Messinstrument zur Erfassung der 
physischen Aktivität am Arbeitsplatz müs-
sen daher die Eigenschaften der Geräte be-
achtet werden. Denn die Auswahl ist groß, 
und so stellt sich die Frage, welches Gerät 
die gewünschten Parameter erfassen kann 
und  der Untersuchung somit zuverlässig 
die Ergebnisse zur Beantwortung der For-
schungsfrage liefert.

Anhand der integrierten Sen sortechnologie 
und einiger genereller  Charakteristika hat 
das IFA ein Klassi fizierungsschema für 
Wearables erstellt (Prinzipdarstellung, sie-
he Abbildung 1). Hierbei wird unterschie-
den zwischen der Möglichkeit, physiologi-
sche Kennwerte zu ermitteln (Bewegung, 
Herzschlag, Atmung), und der Art, wie die 
Geräte angebracht sind. Das Klassifizie-
rungsschema enthält drei Kategorien von 
Wearables: Kategorie 1 beinhaltet Systeme, 
die an einer Körperstelle getragen werden, 

Einsatz von Wearables zur Erfassung der 
körperlichen Aktivität am Arbeitsplatz
Wearables wie Smartphones, Smartwatches oder Fitnesstracker werden immer beliebter. Auch in der  
Arbeitswelt werden die tragbaren Minicomputer und Sensorsysteme immer häufiger eingesetzt. Das Institut 
für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) testet ihre Genauigkeit und Praktikabilität. Ein Trendbericht.

Daniel Friemert
Hochschule Koblenz –  
RheinAhrCampus Remagen
E-Mail: friemert@rheinahrcampus.de 

Prof. Dr. Ulrich Hartmann 
Hochschule Koblenz –  
RheinAhrCampus Remagen
E-Mail: hartmann@rheinahrcampus.de 

Trendbericht

Dr. Britta Weber
Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)
E-Mail: britta.weber@dguv.de

Vera Schellewald
Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)
E-Mail: vera.schellewald@dguv.de

Prof. Dr. Rolf Ellegast
Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)
E-Mail: rolf.ellegast@dguv.de
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wohingegen Smart Textiles mit mehreren 
integrierten Sensoren in Kategorie 2 zusam-
mengefasst sind. Komplexe Messsysteme 
wie zum Beispiel das CUELA-Messsystem4 
bestehen aus unterschiedlichen Sensoren, 
die an verschiedenen Körperbereichen an-
gebracht werden. Diese sind der Kategorie 
3 zugeordnet. Allgemein gilt, dass mit stei-
gender Anzahl an Sensoren auch der Um-
fang und die Präzision der erfassten physio-
logischen Daten steigt. Häufig kann es aber 
durch die höhere Komplexität der Systeme 
Einbußen beim Tragekomfort geben, und 
ein erhöhter Aufwand bei der Nutzung der 
Wearables wird erforderlich. 

Weitere Zusammenarbeit mit  
europäischen Partnern
Die beschriebenen Aktivitäten zur Klassi-
fizierung und Bewertung von Wearables 

führt das IFA nicht nur national, sondern 
als Teil des sogenannten PEROSH-Verbun-
des europäischer  Arbeitsschutz- Institute 
durch. PEROSH steht für „Par tnership for 
European Research in Occupational Safe-
ty and Health“ und ist ein Verbund aus 
zwölf europäischen Arbeitsschutz-Institu-
ten, die gemeinsame Forschungsaufgaben 
abstimmen und zugehörige Projekte 
durchführen.5 Unter Leitung des däni-
schen NRCWE-Instituts (National Re-
search Centre for the Working Environ-
ment)6 wird derzeit eine europäische 
Handlungsempfehlung zur Messung  
physischer Aktivitäten erstellt.7 Neben  
einer Klassifizierung von Wearables zur 
Messung physischer Aktivitäten werden 
 hier konkrete Anwendungsszenarien  
für die jeweiligen Wearable-Kategorien 
 beschrieben.  •

Wearable-Nutzung bei der Büroarbeit

Abbildung 1: Klassifizierung von Wearables anhand der Art und Anzahl von Sensoren
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Viele junge Menschen nehmen das Pro-
blem Lärm am Arbeitsplatz in ihrem Ar-
beitsalltag nicht ausreichend wahr. Da-
bei sind trotz zahlreicher Verbesserungen 
in der Technik etliche junge Beschäftigte 
während der Arbeit Lärm ausgesetzt. Ei-
ne repräsentative Umfrage der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) sowie des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) von 3.214 Er-
werbstätigen, Auszubildenden sowie 
Praktikantinnen und Praktikanten im Al-
ter zwischen 15 und 24 Jahren ergab, dass 
über 29 Prozent der Befragten von Lärm 
am Arbeitsplatz betroffen waren. 

Durch Lärm verursachte Gehörschäden 
entwickeln sich für Betroffene oft schlei-
chend und unbemerkt. Sie entstehen 
meist über einen Zeitraum von zehn Jah-
ren und mehr und sind nicht heilbar. 
Junge Menschen sind besonders gefähr-
det. Schon ein Viertel aller 16- bis 24-Jäh-
rigen hat bereits einen Hörschaden durch 
Freizeitlärm. Wegen der Langzeitfolgen 
ist es wichtig, das Thema Lärm bereits in 
der Ausbildung anzusprechen. 

Zu diesem Zweck stellt das Programm 
„Jugend will sich-er-leben“ (JWSL) Un-
terrichtsmaterialien zur Verfügung, mit  
deren Hilfe Lehrkräfte und Ausbildende 

Lärm und Gehörschutz thematisieren 
können. Zentrales Element ist der Film 
„Krach unter Kontrolle“, der speziell für 
das Präventionsprogramm 2016/17 ge-
dreht wurde und das Jahresthema mit 
vier jugendlichen Azubis umsetzt. Die In-
halte des Films werden in den dafür ent-
wickelten Unterrichtskonzepten aufge-
griffen und vertieft. Ein ebenso neues 
Konzept hilft Ausbilderinnen und Ausbil-
dern bei der Unterweisung. Außerdem 
stehen fünf Animationsfilme mit vertie-
fenden Informationen für jede Unter-
richtseinheit und für die Unterweisung 
zur Verfügung. Erstmals gibt es auch ei-
nen Film zum Thema gesetzliche Unfall-
versicherung und DGUV. Wichtige Be-
standteile des Programms sind ein Quiz 
zum Thema „Lärm“ und ein Kreativ-
wettbewerb für Klassen. Das Quiz ist 
 Bestandteil des Unterrichtskonzepts, 
 gewinnen können sowohl einzelne Schü-
lerinnen und Schüler für die richtigen 
Antworten als auch ganze Schulen für ei-
ne hohe Beteiligung.

Lärm am Arbeitsplatz ist ein anhal tend 
wichtiges Thema. Es gibt den offensicht-
lichen Lärm, der „Krach“ ist. Aber es   gibt 
auch noch eine andere Art Lärm:  den 
„leisen Lärm“. Er ist unscheinbarer, aber 
ebenso störend. Wir kennen das: Das ste-

tige Brummen im Hintergrund kann ganz 
schön nervig sein. Denn auch diese Art 
Lärm beeinträchtigt. Es leiden die Kon-
zentration und der Schlaf. Anspannun-
gen sowie Reizbarkeit und Nervosität 
können steigen.

Daher liegt der Fokus des aktuellen Prä-
ventionsprogramms „Krach unter Kon-
trolle“ von „Jugend will sich-er-leben“, 
neben den Schädigungen des Ohrs durch 
Lärm am Arbeitsplatz (> 85 dB), auch auf 
weiteren Wirkungen des Lärms, den so-
genannten extra-auralen Wirkungen. 
Dies betrifft im Wesentlichen vegetative, 
physiologische Reaktionen verschiede-
ner Organsysteme bei Schallpegeln ab 
etwa 60 dB(A) und eher psychische Wir-
kungen schon deutlich darunter. Auch 

auf dem Umweg über das Bewusstsein  
können physiologische Mechanismen 
ausgelöst werden. Beispielsweise können 
sich für Erzieherinnen und Erzieher 
durch lärmende Kinder oder für Beschäf-
tigte in Büros durch laute Telefonate von 
Kolleginnen und Kollegen Beeinträchti-
gungen von Leistungsfähigkeit, Wohlbe-
finden und Gesundheit ergeben.

Für Berufsanfängerinnen und Berufsan-
fänger ist „Krach unter Kontrolle“ die  
Gelegenheit, sich zu Beginn ihres Berufs-
lebens mit den Risiken von Lärm am  
Arbeitsplatz und dem Schutz des Gehörs 
vertraut zu machen. Gleichzeitig sollen 
die jungen Beschäftigten zu sicherheits- 
und gesundheitsbewusstem Verhalten 

„Krach unter Kontrolle“
Lärmschwerhörigkeit ist in Deutschland immer noch die häufigste anerkannte Berufskrankheit und ein  
Gehörschaden ist unheilbar. „Lärmminderung und Gehörschutz“ ist deshalb besonders für junge  
Beschäftigte ein wichtiges Thema. Die Landesverbände der DGUV starten nun mit ihrem aktuellen  
Präventionsprogramm „Krach unter Kontrolle“ ins neue Berufsschuljahr.

Autor

„Jugend will sich-er-leben“ startet ins neue Schuljahr

Ulrich Zilz
Koordinator Jugend will sich-er-leben
E-Mail: ulrich.zilz@bghm.de 
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„Es gibt auch ‚leisen Lärm‘, 
der unscheinbar, aber 
genauso nervig ist wie der  
offensichtliche Lärm.“
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motiviert werden. Bis zu 800.000 Berufs-
schüler und -schülerinnen erreicht JWSL. 
Es ist heute das größte branchenübergrei-
fende Präventionsprogramm für Auszu-

Weitere Informationen

Bestandteil von „Jugend will sich-er- 
leben“ ist der jährliche Kreativwettbe-
werb. Berufsschüler und -schülerinnen 
setzen gemeinsam mit ihren Lehre-
rinnen und Lehrern eine der Kreativ-Auf-
gaben zum Themenspektrum „Lärm“, 
„Lärmminderung“ und „Gehörschutz“ 
um. Als Formate stehen die Schilder-
session und die YouTube-Challenge zur 
Auswahl. Zu gewinnen gibt es Geld-
preise, die der jeweilige Landesverband 
auf einer exklusiv organisierten Preis-
verleihung vergibt. Der Einsendeschluss 
dieses Klassenwettbewerbs ist der  
28. Februar 2017. Mehr Infos und die 
Möglichkeit, sich online anzumelden, 
gibt es online unter: www.jwsl.de

Jugend will sich-er-leben ist mit dem Thema Lärm ins neue Berufsschuljahr gestartet.

Literatur 

Schmiederer, S. (2015): BIBB/BAuA-
Jugenderwerbstätigenbefragung 2012. 
suf_1.0; Forschungsdatenzentrum 
im BIBB (Hrsg., Datenzugang); Bonn: 
Bundesinstitut für Berufsbildung. 
doi:10.7803/301.12.2.1.10

„Die tägliche Dröhnung – Gehör-
schäden durch Musik“, Herausgeber: 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA), Dortmund 2014

                       Fragen Sie ihre LehrkräFte oder einFach INFOS SCANNEN          

Machen Sie mit beim Kreativwettbewerb „Jugend will sich-er-leben“. 
Gesucht sind Ihre Ideen zum Thema „Lärm, Lärmminderung und Gehörschutz“. 
Gewinnen Sie mit Ihrer Klasse Geldpreise. Einsendeschluss: 28. Februar 2017.

Mehr Infos finden Sie unter www.jwsl.de

Schilder-Session? Youtube-challenge? 

HINGEHörT! WETTbEWErb!
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„Für junge Beschäftigte 
ist ‚Krach unter Kon- 
trolle‘ die Gelegenheit, 
sich zu Beginn ihres 
Berufslebens mit den 
Risiken von Lärm am 
Arbeitsplatz vertraut zu 
machen.“
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bildende. 1972 wurde „Jugend will sich- 
er-leben“ gegründet und wird über die 
Landesverbände der DGUV allen Berufs-
schulen in Deutschland angeboten.  •
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Die Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
und der Paritätische Hessen haben neun 
Künstlerinnen und Künstler mit ihrem 
Kunstpreis 2016 ausgezeichnet. Sie wür-
digen damit die Talente und Potenziale  
von Menschen mit Handicap und setzen 
ein Zeichen für die gleichberechtigte ge-
sellschaftliche Teilhabe. Christian Klo-
ninger aus Rheinbreitbach erhält den ers-

ten Preis. Sein Werk „Weihnachtstanz der 
Engel“ wird mit 1.000 Euro Preisgeld prä-
miert und schmückt die Weihnachtskarte 
der BGW und des Paritätischen Hessen. 

Kloninger, Jahrgang 1980, lebt seit 2008 
im Wohnhaus Rheinbreitbach der Hohen-
honnef GmbH. Seit dieser Zeit besucht er 
auch regelmäßig die Kunstwerkstatt „Der 
blaue See“. Das prämierte Werk ist eine 

Ein Preis für Künstler und Künstlerinnen mit Handicap
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Leo Blum, alternierender Vorstandsvor- 
sitzender der Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), 
wurde zweifach geehrt. Er erhielt das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland und die 
Professor-Niklas-Medaille. Dies ist die 
höchste Auszeichnung des Bundesministe-
riums für Ernährung und Landwirtschaft. 
Beide Auszeichnungen würdigen das viel-
fältige ehrenamtliche Engagement Blums, 

der früher Präsident des Bauern- und Win-
zerverbandes Rheinland-Nassau war, in  
der Agrarwirtschaft sowie in berufsständi-
schen Vereinigungen und Einrichtungen 
der Landwirtschaft und der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung. 

Als Vorstandsvorsitzender der SVLFG wirk-
te Blum maßgeblich an der Errichtung des 
Bundesträgers mit und gestaltet bis heute 
aktiv dessen Weiterentwicklung. 

Leo Blum zweifach ausgezeichnet

Leo Blum
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Christian Kloninger gewann den 1. Preis.

Collage aus Papier mit Tusche, Glitterpar-
tikeln, Acryl und Marker auf Pappe. Über 
den mit 750 Euro dotierten zweiten Preis 
freute sich Corinna Kraus aus Berlin. Sie 
erhielt ihn für ihren Beitrag „Schutzen-
gel“ (Acryl auf Leinwand). Die 1967 ge-
borene Künstlerin lebt in einer Wohnein-
richtung der Lebenshilfe und besucht seit 
16 Jahren die Tagesförderstätte Berlin-
Neukölln. Den dritten Preis – und damit 
500 Euro – errang die Lerngruppe 9 der 
Schule am Deich in Leer mit ihrem Bild 
„Weihnachtsmarkt bei Nacht“. Die Schu-
le ist eine Förderschule mit dem Schwer-
punkt „Körperliche und Motorische Ent-
wicklung“.

Hinweis für die kommende 
Ausschreibung
Für 2017 werden erneut Gemälde und Gra-
fiken (Zeichnungen und Drucke) zum The-
ma Weihnachten gesucht. Das Format 
kann frei gewählt werden. Die Teilnahme 
am Wettbewerb erfolgt mit einer Fotogra-
fie der Arbeit im Format 20 x 30 cm (DIN 
A 4). Das Foto muss auf der Rückseite fol-
gende Angaben tragen: Titel des Bildes, 
Name der Künstlerin oder des Künstlers, 
Bildmaße, Technik, Entstehungsjahr, 
Hoch- oder Querformat sowie Name der 
Einrichtung mit Adresse, Telefonnummer, 
E-Mail und Ansprechperson. Die Wettbe-
werbsbeiträge gehen an: Der Paritätische 
Hessen, Stichwort „Weihnachtskarten-
Wettbewerb“, Poststraße 9, 64293 Darm-
stadt. Einsendeschluss ist der 31. März 
2017. Die Veranstaltenden bitten darum, 
dass keine Originale eingeschickt wer-
den. Eine Rücksendung der eingereichten 
Fotografien erfolgt nicht.
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Aus der Rechtsprechung
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Im Rahmen eines Prozesskostenantrages ging es um die so-
genannte „hinreichende Erfolgsaussicht“ einer Klage auf 
Kostenerstattung für Gebühren und Auslagen eines Rechts-
anwalts, der die Klägerin in einem Widerspruchsverfahren 
vertreten hatte. Diesem Widerspruchsverfahren lag folgender 
Sachverhalt zu Grunde. Die Beklagte (ein Träger der gesetz-
lichen Rentenversicherung) hatte mit Bescheid vom 4. Au-
gust 2015 einen Antrag der Klägerin auf die Gewährung von 
Leistungen medizinischer Rehabilitation (stationärer Klinik-
aufenthalt) wegen Rheuma und Rückenschmerzen abge-
lehnt; eine ambulante Krankenbehandlung sei ausreichend. 
Kurz nachdem die Klägerin hiergegen Widerspruch eingelegt 
hatte (4. September 2015), wurde sie aufgrund einer Radiku-
lopathie stationär im Klinikum L. aufgenommen. Auf einen  
Antrag der Klägerin, ihr nun diesbezüglich Leistungen der  
medizinischen Rehabilitation in Form einer stationären An- 
schlussheilbehandlung zu bewilligen, sagte die Beklagte mit 
Bescheid vom 5. Oktober 2015 „Ja“ und bewilligte diese Leis-
tung. Drei Tage später fragte die Beklagte die Klägerin hin-
sichtlich der nun bewilligten Anschlussheilbehandlung, ob 
sie jetzt ihren Widerspruch vom 4. September 2015 zurück-
nehme. Dies tat der Bevollmächtigte der Klägerin nicht, son-
dern verwies darauf, dass der Bescheid vom 5. Oktober 2015 
eine Abhilfe darstelle. Daraufhin erließ die Beklagte einen 
zurückweisenden Widerspruchsbescheid und lehnte die  
Erstattung der Kosten des Bevollmächtigten ab, weil die 
letztlich bewilligte Anschlussheilbehandlung aus der akuten 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Klägerin 
folge, nicht aber im Rahmen des Primärantrages. Dieser Po-
sition hat sich das Sozialgericht Trier im Prozesskostenver-
fahren (nach Klageerhebung gegen den Widerspruchsbe-
scheid) angeschlossen. Warum, werden wir sogleich sehen.

Eigentlich ist das alles ganz einfach. Gemäß § 63 Abs. 1 SGB 
X kommt es nach einem Widerspruchsverfahren zu einer 
Kostenerstattung von Auslagen und Gebühren für einen Be-
vollmächtigten, wenn der Widerspruch „erfolgreich“ war. 
Das ist dann der Fall, wenn die Behörde den Widerspruch 
für begründet hält und dies durch einen förmlichen Abhilfe- 
oder (stattgebenden) Widerspruchsbescheid zum Ausdruck 

bringt. Diese eher förmliche Betrachtungsweise hat aber 
auch einen materiellen Kern: Es muss gerade durch den Wi-
derspruch selbst zu einem Umdenken der Behörde und 
dementsprechend zu einer (korrigierenden) Entscheidung 
gekommen sein, nicht aber durch einen anderen Umstand, 
der dem Widerspruch selbst nicht zurechenbar ist (vgl. auch 
Roos, in: von Wulffen/Schütze, SGB X, 8. Aufl. 2014, § 63 Rn 
18 m. w. N.). 

So war es hier: Es war – salopp gesagt – Zufall, dass die Klä-
gerin genau während des Widerspruchsverfahrens wegen  
einer (neuen, anderen) Erkrankung, hier eine Radikulopathie, 
behandelt wurde und ihr diesbezüglich Leistungen der medi-
zinischen Rehabilitation bewilligt wurden. Dies steht aber 
nicht im Zusammenhang mit dem laufenden Widerspruchs-
verfahren hinsichtlich anderer Beschwerden. Der Einwand, 
das angestrebte Ziel (Leistungen der medizinischen Rehabili-
tation) sei doch erreicht worden, kann hier nicht tragen, denn 
allein das Ergebnis, nämlich die Bewilligung von Leistungen 
der medizinischen Rehabilitation, kann den Zusammenhang 
zwischen Widerspruch und „Erfolg“ nicht herstellen.

Ein „schiefes“ Beispiel: Wenn bei einem Fußballspiel die geg-
nerische Mannschaft ein Eigentor schießt, dann mag die an-
dere Mannschaft deshalb mit 1:0 gewinnen; kein Spieler aber 
kann sagen, dass aufgrund „seines“ Tores seine Mannschaft 
1:0 gewonnen habe. Wir erkennen hier kausales Denken. Kon-
kret: Die Theorie der rechtlich wesentlichen Bedingung, die 
wir aus dem Bereich der Versicherungsfälle und der Leistun-
gen kennen, begegnet uns hier im Kostenbereich (des Wider-
spruchsverfahrens) – eine nicht neue Erkenntnis, so hat das 
Bundesozialgericht schon 1992 votiert (vgl. BSG, Urteil vom 
21. Juni 1992 – 4 RA 20/91 –, juris).

Warum wird dies nun hier in dieser Zeitschrift hervorgeho-
ben? Ein typischer Fall aus der GUV: Aufgrund mangelnder 
Mitwirkung eines Unternehmers (keine Einreichung von 
Lohnnachweisen) kommt es durch Bescheid zu einem ge-
schätzten Beitrag zur GUV. Im Widerspruchsverfahren da-
gegen legt der Unternehmer die Lohnnachweise vor, die 
letztlich zu einem geringeren Beitrag führen. Was hat nun 
rechtlich wesentlich dazu geführt? Es waren die nachge-
reichten Lohnnachweise und nicht der Widerspruch! Ge-
wonnen und doch nicht erfolgreich.

Gewonnen und doch nicht erfolgreich
Die Erstattung von Gebühren und Auslagen eines Bevollmächtigten im Vorverfahren setzt auch  
bei Abhilfe oder Erledigung durch Gewährung der begehrten Leistung voraus, dass diese „auf den  
Widerspruch hin“ und nicht aufgrund anderer Umstände erfolgt.

§ Sozialgericht Trier, Beschluss vom 
30.08.2016 – S 4 R 119/16 –
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In erhöhter Konzentration kann Sauerstoff 
dramatische Brände verursachen, auch 
wenn er selbst nicht brennbar ist. Sind  
jedoch seine Eigenschaften und die nöti-
gen Sicherheitsmaßnahmen bekannt, 
kann sicher mit Sauerstoff gearbeitet wer-
den. Das neue E-Learning-Modul „Siche-
res Arbeiten mit Sauerstoff“ der Berufsge-
nossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie (BG RCI) wurde in Zusammen-
arbeit mit der Industrie entwickelt. Es ist 
ein „Selbstlern-Modul“, das in zwei Versi-
onen mit unterschiedlichem fachlichem 
Inhalt angeboten wird.

Die Basisversion informiert über Eigen-
schaften, Kennzeichnung und Gesund-
heitsgefahren von Sauerstoff. Sie ver-
mittelt das notwendige Wissen über 
Brandschutz, Arbeitskleidung, Arbeiten 

in Behältern und engen Räumen sowie 
über fachgerechte Lagerung. 

Die Inhalte werden multimedial vermit-
telt, die Beschäftigten eignen sich das 
Wissen mittels Multiple-Choice-Fragen 
und Drag & Drop-Aufgaben an. Außerdem 
führen Links zu weiterführenden Infor-
mationen. Eine erweiterte Version des  
Moduls wendet sich an Personen, die sau-
erstoffführende Einrichtungen warten, 
bauen, planen oder reinigen. 

Neues E-Learning-Modul zum  
Umgang mit Sauerstoff 

Das E-Learning-Modul „Sicher  
arbeiten mit Sauerstoff“ ist  
kostenlos abrufbar unter:  
www.bgrci.de/gase-unter-druck/
startseite/e-learning-sauerstoff
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Die BG ETEM veröffentlicht auf ihrer Face-
book-Seite regelmäßig Zahlen, Fakten und 
Grafiken zu Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit. Auf Anregung von Facebook-
Nutzern und -Nutzerinnen stellt die Be-

rufsgenossenschaft nun ausgewählte Gra-
fiken auf ihrer Website zur Verfügung. Die 
Grafiken können zum Beispiel für die  
innerbetriebliche Sicherheitsarbeit ein-
gesetzt werden. 

Grafiken zu Sicherheit und Gesundheit  
am Arbeitsplatz

Die Grafikdateien zum Download findet man unter: www.bgetem.de (Webcode 
16427647). Nicht gestattet ist die kommerzielle Nutzung.
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Elektronische Unterweisung auf CD –
nach DGUV-Test zertifiziert!

Verfügbare Themen 
der Reihe „Unterweisung interaktiv“:

• Grundregeln

• Brandschutz

• Ladungssicherung

• Erste Hilfe

• Hautschutz

• Persönliche Schutzausrüstungen

• Bildschirmarbeit

• Elektrische Geräte und Anlagen 

• Gefahrstoffe

• Lärmschutz

• Gesunder Rücken

• Basic Principles

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter in nur 20 Minuten 

in den Grundlagen des Arbeitsschutzes gemäß 

§ 12 des Arbeitsschutzgesetzes. Das Gelernte 

wird durch einen Abschlusstest für Ihre Unterlagen 

dokumentiert. Als CD-ROM oder Intranetsoftware.

Unterweisung interaktiv 1

Grundregeln für  
Sicherheit und Gesundheit  
bei der Arbeit

Unterweisung nach § 12 Arbeitsschutzgesetz und 
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention”

 Version 2.3.1

 Geprüftes Blended-
Learning-Programm

 im Arbeitsschutz

IAG 12002

✓

Universum Verlag GmbH · Taunusstraße 54 · 65183 Wiesbaden · Telefon: 0611 90 30-150
Fax: 0611 90 30-247 Internet: www.universum.de · E-Mail: vertrieb@universum.de

Weitere Informationen: www.unterweisungs-manager.de

Alle CD-ROMs 

ab sofort zum 

Dauertiefpreis 

von 39 €!

Anz_UMUI_2016_2_Layout 1  23.08.16  16:25  Seite 1
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Die Broschürenreihe zur „Guten gesunden Schule“ wird kontinuierlich erweitert. 
Informieren Sie sich!

Gute gesunde Schule

1

Gute gesunde Schule

Chemieunterricht – aber sicher!
Gefahrstoffmanagement an der Schule

Gute gesunde Schule

Achtsamkeit macht Schule
Wie Achtsamkeit im Schulalltag helfen kann

Titel_NEU5_Achtsamkeit_im_ Schulalltag.indd   1 31.10.14   10:19

1

Gute gesunde Schule

Kraft tanken im Lehreralltag
Das Übungsprogramm für mehr Energie

1

Gute gesunde Schule

Bewegte Grundschule
Mehr Bewegung im Schulalltag

UM_Bewegen_ist_Leben_2_50_neu.indd   1 12.04.16   11:22

Gute gesunde Schule

Erste Hilfe in Schulen
Was tun im Notfall?

Titel_NEU_Nr.3a_Erste_HIlfe_inSchulen.indd   1 31.10.14   10:16

Gesund bleiben
im Lehreralltag

•  Das Einmaleins der 
persönlichen Gesund-
heitsprophylaxe

•  Zeit-, Stress- und Energie-
management

•  Work-Life-Balance
•  Entspannungstechniken
•  FAQ: Die häufi gsten 
  Fragen in der Lehrer-

sprechstunde

Umfang: 44 Seiten | Format: DIN A5
ISBN: 978-3-89869-401-8 | Preis: 4,95 € 

Bewegte 
Grundschule

•  Bedeutung der Bewegung 
für die Entwicklung von 
Kindern

• Lernkultur und Unterrichts- 
 qualität
• Lern- und Lebensraum   
 Schule
• Schulorganisation

Umfang: 52 Seiten | Format: DIN A5
ISBN: 978-3-89869-420-9 | Preis: 4,95 € 

Kraft tanken
im Lehreralltag

•  Übungsprogramm von 
Jimmy Little speziell für 
Lehrkräfte

•  Leicht erlernbare 
Atemtechniken

•  Effektive Entspannungs-
methoden

•  Motivationshilfen für einen 
aktiven Lebensstil

Umfang: 44 Seiten | Format: DIN A5
ISBN: 978-3-89869-421-6 | Preis: 4,95 € 

Chemieunterricht – 
aber sicher!

•  Chemieunterricht planen, 
halten und nachbereiten

•  Praktische Hilfen für die 
Gefährdungsbeurteilung

•  Kennzeichnung und Aufbe-
wahrung von Chemikalien

•  Mit Beispielen aus dem 
Schulalltag 

• Checklisten
Umfang: 68 Seiten | Format: DIN A5
ISBN: 978-3-89869-419-3 | Preis: 6,95 € 

Achtsamkeit
macht Schule

• Achtsamkeit und ihre 
 Wurzeln
• Achtsame Selbstregulation
•  Achtsamer Umgang 

mit anderen
• Achtsame Schulkultur
•  Mit vielen Übungen und 

Selbstchecks

Umfang: 52 Seiten | Format: DIN A5
ISBN: 978-3-89869-417-9 | Preis: 4,95 € 

Erste Hilfe 
in Schulen

•  Rechtliche Grundlagen
• Akuter Notfall – und nun?
• Auf dem Pausenhof und   
 bei Klassenfahrten
• Im naturwissenschaft-
 lichen Unterricht
• Bei Sportveranstaltungen  
• Auf dem Schulweg
• Schulsanitätsdienst
Umfang: 48 Seiten | Format: DIN A5
ISBN: 978-3-89869-418-6 | Preis: 4,95 € 

Bestellen Sie jetzt:  www.universum.de/ggs

Für einen besseren Schulalltag

Die Fachreihe für Lehrerinnen und Lehrer

Staffelpreise auf Anfrage
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